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Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz

B–VG Bundes–Verfassungsgesetz, BGBl. Nr. 1/1930 i.d.g.F.
BGBl. Bundesgesetzblatt
BH Bezirkshauptmannschaft
BMI Bundesministerium für Inneres
bspw. beispielsweise
bzw. beziehungsweise

EUR Euro
exkl. exklusive

i.d.(g.)F. in der (geltenden) Fassung 
inkl. inklusive

lt. laut
leg. cit. legis citatae 
LGBl. Landesgesetzblatt
LPD Landespolizeidirektion(en)

Mio. Million(en)

Nr. Nummer

rd. rund
RGBl. Reichsgesetzblatt
RH Rechnungshof 

SVA Sicherheits– und Verwaltungspolizeiliche Abteilung

TZ  Textzahl(en)

u.a. unter anderem

vgl. vergleiche(n)

WEGA Wiener Einsatz Gruppe Alarmabteilung

Z Ziffer
z.B. zum Beispiel
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Glossar

Großer Sicherheitspolizeilicher Ordnungsdienst

Dies ist der von geschlossenen Einheiten des Wachkörpers geleistete Sicherheits– 
und Ordnungsdienst der Bundespolizei. Geschlossene Einheiten sind alle in 
militärischer Ordnung unter einheitlichem Kommando mit gemeinsamer Zielsetzung 
auftretenden Formationen ab Gruppenstärke (sechs Exekutivbedienstete).

Kleiner Sicherheitspolizeilicher Ordnungsdienst

Darunter wird der Sicherheits– und Ordnungsdienst der Bundespolizei in primärer 
Form des Regeldienstes (Streifendienstes) verstanden, bzw. das Einschreiten und 
Auftreten von Kräften, die nicht alle Eigenschaften von geschlossenen Einheiten 
aufweisen.

Ordnungsdienstpolizei

Das sind alle ständigen und temporären Organisationseinheiten, die im Kleinen und 
Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst eingesetzt werden und deren 
primäre Aufgabenzielsetzung die Aufrechterhaltung der Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit gemäß B–VG ist.

Die Ordnungsdienstpolizei gliedert sich in:

 – die „Wiener Einsatz Gruppe Alarmabteilung – WEGA“ (eine ständige Organisati-
onseinheit der Abteilung für Sondereinheiten der Landespolizeidirektion (LPD) 
Wien),

 – die „Einsatzeinheit“ (eine bei allen LPD bestehende temporäre Organisations-
einheit zur Bewältigung von Anlässen mit Großem Sicherheitspolizeilichen Ord-
nungsdienst),

 – die „Ordnungsdiensteinheit“ (eine bei allen LPD bestehende temporäre Organi-
sationseinheit zur Bewältigung von Anlässen mit Großem Sicherheitspolizeili-
chen Ordnungsdienst, insbesondere mit Schwerpunkt auf friedliche und halb-
friedliche Lagen) und 
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 – die „Bereitschaftseinheit“ (nur bei der LPD Wien errichtete Organisationsein-
heit zur Bewältigung von primären Kleinen Sicherheitspolizeilichen Ordnungs-
diensten, aber auch friedlichen Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungs-
dienst–Anlässen).

Sicherheitspolizei

Besteht gemäß Sicherheitspolizeigesetz aus der „Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit, ausgenommen die örtliche Sicherheitspolizei, und 
aus der ersten allgemeinen Hilfeleistungspflicht“. Dies bedeutet, dass unter 
Sicherheitspolizei die Abwehr jener Gefahren oder Störungen der Ordnung 
verstanden werden kann, die nicht einer bestimmten Verwaltungsmaterie 
zugerechnet werden kann, also allgemeine Gefahren.

Szenekundiger Dienst

Dies ist eine bei jeder LPD eingerichtete zentrale Kontakt– und Informationsstelle 
für alle im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen stehenden Angelegenheiten. 
Dem Szenekundigen Dienst obliegt es bspw., Gefährdungsanalysen für die 
Lagebeurteilung von Sportveranstaltungen zu erstellen.
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Wirkungsbereich

Bundesministerium für Inneres

Polizeiliche Großeinsätze

Kurzfassung

Prüfungsziel

Der RH überprüfte von November 2016 bis Jänner 2017 im Bundesministerium für 
Inneres sowie bei den Landespolizeidirektionen (LPD) Salzburg, Tirol und Wien den 
Polizeieinsatz zur Sicherung von (Groß)Veranstaltungen und Versammlungen (in 
der Folge: polizeiliche Großeinsätze). Ziel der Überprüfung war die Beurteilung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen, der Kosten, der Ressourcen (Personal, Ausrüs-
tung) sowie der Organisation und Abwicklung polizeilicher Großeinsätze. Der RH 
überprüfte insbesondere die Organisation und Abwicklung polizeilicher Großein-
sätze anhand konkreter — mittels Stichprobe ausgewählter — Einsätze. Der Prü-
fungszeitraum umfasste die Jahre 2013 bis 2016. (TZ 1)

Rechtlicher Rahmen

Eine Kernaufgabe der Polizei war laut Sicherheitspolizeigesetz die Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit. Damit war die Polizei auch für 
die Sicherung von (Groß)Veranstaltungen verantwortlich. Eine Legaldefinition von 
Großveranstaltungen in Bezug auf den Polizeieinsatz bestand (grundsätzlich) nicht. 
Die Veranstaltungsgesetze der Länder schufen unterschiedliche Rahmenbedingun-
gen für die Vorbereitung und Organisation polizeilicher Großeinsätze. Dies betraf 
insbesondere — mit Ausnahme der Länder Steiermark und Tirol — die fehlende 
Definition von Großveranstaltungen sowie die Anmeldefristen. Darüber hinaus war 
nur in Tirol bei Großveranstaltungen ein sicherheits– und rettungstechnisches Kon-
zept verpflichtend vorzulegen. (TZ 3)

Das Versammlungsgesetz 1953 enthält entsprechende Vorgaben für die Durchfüh-
rung von Versammlungen bzw. Demonstrationen. Die Verrechnung von Kosten ei-
nes polizeilichen Einsatzes ist bei Versammlungen — im Gegensatz zu Veranstaltun-
gen — gesetzlich nicht vorgesehen. Da eine konkrete gesetzliche Definition fehlte, 
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war die Grenze zwischen Veranstaltungen und Versammlungen nicht immer klar. 
(TZ 4)

Kosten polizeilicher Großeinsätze

Die Gesamtkosten polizeilicher Großeinsätze stiegen aufgrund von Einsätzen zur 
Bewältigung der Migrationslage sowie verstärkter Maßnahmen zur Terrorpräven-
tion und zur Sicherung von Demonstrationen und Versammlungen zwischen 2013 
und 2016 von rd. 13,8 Mio. EUR auf 27,0 Mio. EUR. Mangels systematischer und 
automationsunterstützter Ressourcenerfassung konnten die Kosten polizeilicher 
Großeinsätze nur jeweils für den Einzelfall auf Grundlage der Einsatzberichte ermit-
telt werden. Nach den Berechnungen des RH betrugen diese für einzelne Einsätze 
bei den LPD bis zu rd. 1,4 Mio. EUR. Für den gemeinsam geführten mehrtägigen 
Einsatz beim G7–Gipfel und Bilderbergtreffen im Jahr 2015 erhob das Ministerium 
die eingesetzten Personalressourcen und die Sachkosten zentral, die Gesamtkosten 
errechneten sich mit rd. 12,9 Mio. EUR. (TZ 5, TZ 6)

Die Polizei konnte bei den Veranstaltern nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim-
mungen Überwachungsgebühren einheben. Während diese im Jahr 2013 noch 
26 % der Gesamteinsatzkosten abdeckten, lag der Deckungsgrad 2016 nur mehr 
bei 16 %. Grund dafür war, dass die Einsatzkräfte verstärkt für Anlässe ohne An-
spruch auf Überwachungsgebühren herangezogen wurden. Überdies konnten we-
gen der engen Vorgaben den Veranstaltern die tatsächlichen Einsatzkosten insbe-
sondere bei Fußballspielen mit Risikopotenzial nur zu einem geringen Teil 
verrechnet werden. (TZ 7, TZ 8)

Ressourcen für polizeiliche Großeinsätze

Für Einsätze im Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst wurde die Ord-
nungsdienstpolizei herangezogen. Diese umfasste ständige und temporäre Organi-
sationseinheiten der LPD (Wiener Einsatz Gruppe Alarmabteilung – WEGA, Einsatz-
einheiten, Ordnungsdiensteinheiten und die Wiener Bereitschaftseinheit). Die 
primäre Aufgabe lag in der Aufrechterhaltung der Ruhe, Ordnung und Sicherheit 
gemäß B–VG. Der Ressourceneinsatz der Ordnungsdienstpolizeieinheiten (im We-
sentlichen der Einsatzeinheiten) für polizeiliche Großeinsätze stieg bundesweit in 
den Jahren 2015 um rd. 255 % und 2016 um rd. 96 % gegenüber 2013 an. Im 
Jahr 2016 wurde mehr als die Hälfte des Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungs-
dienstes auf Basis von Mehrdienstleistungen erbracht. (TZ 11, TZ 14, TZ 15, TZ 16)

Die Adjustierung und Ausrüstung der Ordnungsdienstpolizei im Einsatz richtete 
sich nach den jeweiligen Erfordernissen und war im Anlassfall speziell anzuordnen. 
Vor allem bei der LPD Wien stand den Exekutivbediensteten der Einsatzeinheit 
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keine ausreichende Anzahl an Schutzausrüstung (insbesondere flammhemmende 
Einsatzbekleidung) zur Verfügung. Für die Ordnungsdiensteinheiten war eine der-
artige Ausstattung vielfach nicht vorgesehen, obwohl auch diese mit gewaltberei-
ten oder gewalttätigen Personen im Zuge eines Einsatzes konfrontiert werden 
konnten. Im Rahmen der Sicherheitsoffensive 2017 standen dem Ministerium für 
die Ausrüstung der Ordnungsdienstpolizei insgesamt rd. 4,5 Mio. EUR zusätzliche 
Budgetmittel zur Verfügung. (TZ 21)

Planung und Ablauf polizeilicher Großeinsätze

Der RH überprüfte 74 polizeiliche Großeinsätze (mit Beteiligung von Einsatzeinhei-
ten, Ordnungsdiensteinheiten und/oder der WEGA) in den LPD Salzburg, Tirol und 
Wien nach bestimmten Parametern (z.B. Gefährdungsanalyse, Behördenauftrag, 
Einsatzbefehl, Kräftezuteilung, Dokumentation und Evaluierung). Im Wesentlichen 
waren die Verantwortlichkeiten klar geregelt und die Vorgehensweise von Behör-
den und Exekutive nachvollziehbar. In Teilbereichen traten Mängel auf. So lagen 
zum Teil keine Gefährdungsanalysen bzw. Lageeinschätzungen vor, Einsatzbefehle 
wurden nicht durchgängig von der Einsatzkommandantin bzw. dem Einsatzkom-
mandanten verfasst, es bestand keine ausreichende Dokumentation über den Ab-
lauf von Einsätzen und polizeiliche Großeinsätze wurden nicht regelmäßig evalu-
iert. (TZ 25 bis TZ 32)

Empfehlungen

Auf Basis seiner Feststellungen hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

 – Angesichts der vorangegangenen Entwicklungen von Migration und Terrorge-
fahr, des steigenden Personalressourceneinsatzes und des sinkenden Deckungs-
grads durch Überwachungsgebühren sollte das Ministerium analysieren, inwie-
weit die bestehenden Vorgangsweisen bei der Organisation polizeilicher 
Großeinsätze den Anforderungen entsprechen sowie Strategien erarbeiten, um 
auf kurz– und mittelfristige Phänomene möglichst kosteneffizient reagieren zu 
können.

 – Der Ressourceneinsatz für polizeiliche Großeinsätze sollte vollständig und ein-
heitlich erfasst werden. Ein Ausbau der rechtlichen Möglichkeiten zur Weiter-
verrechnung von Kosten für erforderliche Sicherungsmaßnahmen sollte geprüft 
werden, um den Kostendeckungsgrad erhöhen zu können.
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 – Den bei polizeilichen Großeinsätzen eingesetzten Exekutivbediensteten der 
Ordnungsdienstpolizei sollte entsprechende Schutzausrüstung zur Verfügung 
stehen. Diese sollte im Wesentlichen auch persönlich zugewiesen werden.
(TZ 33)
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Kenndaten

Polizeiliche Großeinsätze 

Rechtsgrundlagen

Sicherheitspolizeigesetz – SPG, BGBl. Nr. 566/1991 i.d.g.F. 
Verordnung des Bundesministers für Inneres über die Festsetzung von Gebühren und Kosten-
ersätzen für Leistungen der Sicherheitsexekutive nach dem Sicherheitspolizeigesetz, 
BGBl. Nr. 389/1996 i.d.g.F.
Versammlungsgesetz 1953, BGBl. Nr. 98 i.d.g.F.
Salzburger Veranstaltungsgesetz 1997, LGBl. Nr. 100 i.d.g.F.
Tiroler Veranstaltungsgesetz 2003, LGBl. Nr. 86 i.d.g.F.
Wiener Veranstaltungsgesetz, LGBl. Nr. 12/1971 i.d.g.F.

Veranstaltungen und Versammlungen mit polizeilichem Großeinsatz

Landespolizei
direktion Kategorie 2013 2014 2015 2016 2013 bis 

2016

Anzahl

Salzburg

Veranstaltungen

Fußballspiele 40 49 48 40 177

Sportveranstaltungen sonstige 6 6 2 4 18

sonstige Veranstaltungen 1 3 5 6 15

Versammlungen

Demonstrationen/Versammlungen 6 8 4 10 28

Summe 53 66 59 60 238

Tirol

Veranstaltungen

Fußballspiele 28 28 22 22 100

Sportveranstaltungen sonstige 5 2 3 3 13

sonstige Veranstaltungen 14 14 7 8 43

Versammlungen

Demonstrationen/Versammlungen 7 2 10 8 27

Summe 54 46 42 41 183

Wien

Veranstaltungen

Fußballspiele 71 59 52 54 236

Sportveranstaltungen sonstige 35 31 37 18 121

sonstige Veranstaltungen 44 56 119 33 252

Versammlungen, Staatsbesuche

Demonstrationen/Versammlungen 100 77 85 70 332

Staatsbesuche 1 6 4 5 16

Summe 251 229 297 180 957

Gesamtkosten (inkl. 12,5 % Sachaufwand)

2013 2014 2015 2016
Veränderung 2013 

bis 2016

in EUR in %

Salzburg 1.205.531 1.670.928 3.712.250 3.438.464 185

Tirol 1.047.710 1.147.264 4.222.606 2.065.751 97

Wien 6.200.743 7.302.149 15.916.546 10.348.986 67
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Personalstand Ordnungsdienstpolizei (jeweils Dezember)

2013 2014 2015 2016

Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist

Anzahl in Köpfen1

Einsatzeinheiten

Salzburg 150 172 150 169 150 186 150 186

Tirol 175 192 175 212 175 204 175 216

Wien 500 266 500 380 500 390 500 4852

Ordnungsdiensteinheiten

Salzburg3 – – – – – – 50 7

Tirol3 – – – – – – 100 69

Wien 1.200 – 1.200 – 1.200 – 1.200 1.2242

Wiener Einsatz 
Gruppe Alarm
abteilung (WEGA)

183 163 183 179 183 169 183 189

Bereitschaftseinheit 
Wien 117 117 176 176 204 204 212 212

Frauenanteil Einsatzeinheiten und Ordnungsdiensteinheiten 

2013 2014 2015 2016

in %

Salzburg 10 12 12 11

Tirol 9 10 10 15

Wien4 – – – 20

1 exkl. E1–Bedienstete (Beamtinnen und Beamte in höheren Leitungsfunktionen, bspw. Stadtpolizeikommandantin bzw. Stadtpolizeikom-
mandant) 

2  Stand November 2016
3 Ordnungsdiensteinheiten erst mit September 2016 eingerichtet
4 keine Daten für die Jahre 2013 bis 2015 vorhanden

Quellen: Rechtsinformationssystem des Bundes; BMI; RH  

Prüfungsablauf und –gegenstand

(1) Der RH überprüfte von November 2016 bis Jänner 2017 im Bundesministerium  
für Inneres (in der Folge: Ministerium) sowie bei den Landespolizeidirektionen 
(LPD) Salzburg, Tirol und Wien den Polizeieinsatz zur  Sicherung von Veranstaltun-
gen und Versammlungen (in der Folge: polizeiliche Großeinsätze). Ziel der Über-
prüfung war die Beurteilung der rechtlichen Rahmenbedingungen, der Kosten, der 
Ressourcen (Personal, Ausrüstung) sowie der Organisation und Abwicklung polizei-
licher Großeinsätze. Der RH überprüfte insbesondere die Organisation und Abwick-
lung polizeilicher Großeinsätze anhand konkreter — mittels Stichprobe ausgewähl-
ter — Einsätze. Der Prüfungszeitraum umfasste die Jahre 2013 bis 2016.

1
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(2) Zu dem im August 2017 übermittelten Prüfungsergebnis nahm das Ministerium 
(geltend auch für die überprüften LPD Salzburg, Tirol und Wien) im November 2017 
Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerung im März 2018.

Stichprobe Einsätze

Der RH zog für seine Auswahl alle Veranstaltungen, Demonstrationen und Staats-
besuche heran, aufgrund derer es einen Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungs-
dienst–Einsatz unter Beteiligung von spezifischen Einsatzkräften — Einsatzeinhei-
ten, Ordnungsdiensteinheiten und/oder der WEGA — gab. Grundlage bildeten die 
von den überprüften LPD übermittelten Einsatzstatistiken der Jahre 2013 bis 2016. 
Der RH wählte aus rd. 1.380 Einsätzen im überprüften Zeitraum 74 Einsätze 
(rd. 5 %) gezielt aus, um einen aussagekräftigen Querschnitt zu erhalten und unter-
schiedliche Kategorien von Veranstaltungen und Versammlungen möglichst breit 
abzudecken.

In nachstehender Tabelle sind die Anzahl der polizeilichen Großeinsätze im über-
prüften Zeitraum sowie die Anzahl der vom RH ausgewählten Einsätze getrennt 
nach LPD und Einsatzkategorie dargestellt:

Tabelle 1: Anzahl der polizeilichen Großeinsätze und der für die Stichprobe ausgewählten 
 Einsätze nach LPD und Einsatzkategorien

Kategorie LPD Salzburg LPD Tirol LPD Wien

Einsätze  
insgesamt

Einsätze  
Stichprobe

Einsätze  
insgesamt

Einsätze  
Stichprobe

Einsätze  
insgesamt

Einsätze  
Stichprobe

Anzahl

Veranstaltungen

Fußballspiele 177 11 100 6 236 9

Sportveranstaltungen sonstige 18 2 13 4 121 2

sonstige Veranstaltungen 15 2 43 6 252 9

Versammlungen, Staatsbesuche

Versammlungen/Demonstrationen 28 6 27 5 332 11

Staatsbesuche/Konferenzen – – – – 16 1

Summe 238 21 183 21 957 32

Quellen: LPD; RH

Die überprüften LPD stellten dem RH die zu den ausgewählten Einsätzen vorhande-
nen Unterlagen elektronisch bereit. Im Rahmen der Gebarungsüberprüfung for-
derte der RH fehlende Unterlagen an bzw. stellte ergänzende Recherchen (insbe-
sondere im Rahmen von Interviews) an.

2
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Die zusammenfassende Darstellung sowie eine Aufstellung der einzeln aufgeliste-
ten überprüften Einsätze und zugehörigen Kenndaten (z.B. Anzahl der eingesetzten 
Exekutivbediensteten, verrechnete Überwachungsgebühren) finden sich in den An-
hängen 1 und 2.

Rechtlicher Rahmen

Großveranstaltungen

(1) Eine Kernaufgabe der Polizei war laut Sicherheitspolizeigesetz die Aufrechter-
haltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit. Damit war die Polizei auch 
für die Sicherung von (Groß)Veranstaltungen verantwortlich. Eine Legaldefinition 
von Großveranstaltungen in Bezug auf den Polizeieinsatz bestand (grundsätzlich) 
nicht.

Den Ländern obliegt aufgrund von Artikel 15 B–VG die alleinige Gesetzgebung im 
Veranstaltungswesen. Im Hinblick auf die Definition von öffentlichen Veranstaltun-
gen und Großveranstaltungen sowie deren Anmeldung trafen bspw. die Veranstal-
tungsgesetze der Länder Salzburg, Tirol und Wien unterschiedliche Regelungen:

Tabelle 2: Vergleich Veranstaltungsgesetze Salzburg, Tirol und Wien 

Salzburg Tirol Wien

Definition öffentliche  
Veranstaltung

allgemein zugängliche, zum 
Vergnügen oder zur Erbauung 

der Teilnehmer bestimmte 
Darbietungen und Einrich-

tungen

entweder Personen zugäng-
lich, die nicht vom Veranstal-
ter persönlich geladen wer-

den, oder gegen Entgelt 
zugänglich oder zur Erzielung 
eines sonstigen wirtschaftli-

chen Vorteils

immer dann, wenn allgemein 
zugänglich oder wenn mehr 
als 20 Personen teilnehmen 

können

Definition Groß-
veranstaltung

nein ja nein

Anmeldung bei Bürgermeister oder LPD
Bürgermeister, Stadtmagistrat, 
Bezirkshauptmannschaft oder 

Landesregierung
Magistrat

Anmeldung bis 
spätestens 3 Tage vor der 

 Veranstaltung

bei mehr als 1.000 Personen 
spätestens 6 Wochen vorher, 

sonst 4 Wochen vorher

spätestens 1 Woche vor der 
Veranstaltung (bei weniger als 

100 Personen 1 Tag vorher)

Quellen: Salzburger–, Tiroler– und Wiener Veranstaltungsgesetz; RH

3.1
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Im Zuständigkeitsbereich der LPD waren Großveranstaltungen nur in Tirol — und 
daneben in der Steiermark — gesetzlich definiert. In beiden Ländern stellte das 
jeweilige Gesetz auf die Besucher– bzw. Teilnehmerzahl ab. Gemäß § 6a Abs. 1 des 
Tiroler Veranstaltungsgesetzes sind Großveranstaltungen „Veranstaltungen, zu de-
nen mehr als 1.500 Besucher oder Teilnehmer gleichzeitig erwartet werden“, ge-
mäß § 2 Z 8 des Steiermärkischen Veranstaltungsgesetzes „Veranstaltungen, zu 
denen während der Veranstaltungsdauer mehr als 20.000 Personen erwartet wer-
den oder Veranstaltungen, die an einem Veranstaltungstag gleichzeitig von mehr 
als 20.000 Personen besucht werden können“.

In acht von neun Bundesländern bestand keine gesetzliche Vorgabe zur Erstellung 
eines Sicherheitskonzeptes. In Tirol hatte der Veranstalter von Großveranstaltun-
gen der Veranstaltungsbehörde gleichzeitig mit der Anmeldung ein sicherheits– 
und rettungstechnisches Konzept vorzulegen und diese eine Stellungnahme der in 
erster Instanz örtlich zuständigen Sicherheitsbehörde einzuholen.

(2) Die Sicherheitsbehörde konnte auf Grundlage des jeweiligen Veranstaltungsgeset-
zes oder des Sicherheitspolizeigesetzes (§ 27a in Verbindung mit § 48a) die Überwa-
chung von Veranstaltungen durch die Polizei mit Bescheid anordnen. Der Veranstal-
ter hatte für solche besonderen Überwachungsdienste Gebühren zu bezahlen (§§ 5a 
und 5b Sicherheitspolizeigesetz). Voraussetzung war, dass das Vorhaben Erwerbsin-
teressen diente, das Publikum ein Entgelt zu entrichten hatte oder nicht jedermann 
zur Teilnahme offenstand. Die Gebührenpflicht galt nicht für Veranstaltungen von 
Kirchen, anerkannten Religionsgemeinschaften und Parteien oder für Überwachun-
gen, die dem vorbeugenden Schutz nach § 22 Abs. 1 Z 2 und 3 Sicherheitspolizeige-
setz dienen (die Schutzverpflichtung der Sicherheitsbehörden gegenüber Völker-
rechtssubjekten und Repräsentanten verfassungsmäßiger Einrichtungen besteht 
unabhängig von Natur bzw. Anlass des Besuchs in Österreich).

Der RH hielt fest, dass die Veranstaltungsgesetze der Länder unterschiedliche Rah-
menbedingungen für die Vorbereitung und Organisation polizeilicher Großeinsätze 
bei Veranstaltungen schufen. Dies betraf insbesondere die – mit Ausnahme der 
Länder Steiermark und Tirol – fehlende Definition von Großveranstaltungen sowie 
Anmeldefristen. Darüber hinaus war mit Ausnahme von Tirol in keinem Bundes-
land bei Großveranstaltungen ein sicherheits– und rettungstechnisches Konzept 
verpflichtend vorzulegen.

Der RH kritisierte, dass damit eine einheitliche Praxis bei der Planung und der 
Durchführung polizeilicher Großeinsätze (frühzeitige Organisation, geplante oder 
nicht geplante Mehrdienstleistungen, Ressourceneinsatz etc.) nicht gewährleistet 
war. Auch führte dies dazu, dass kein österreichweit einheitlicher Sicherheitsstan-
dard für die Teilnehmenden an Großveranstaltungen sichergestellt war.

3.2
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Der RH empfahl dem Ministerium, im Rahmen der verfassungsrechtlichen Möglich-
keiten auf eine Angleichung der Veranstaltungsgesetze hinsichtlich der für das Zu-
sammenwirken mit den Sicherheitsbehörden und für den polizeilichen Einsatz bei 
Veranstaltungen maßgeblichen Bestimmungen hinzuwirken, bspw. mit konkreten 
Vorschlägen bei Treffen mit Ländervertretern.

So sollten alle Veranstaltungsgesetze über eine möglichst einheitliche und konkrete 
Definition von Großveranstaltungen verfügen sowie über Anmeldefristen, die eine 
ausreichende Vorbereitung von Behörden und Exekutive sicherstellen. Weiters soll-
ten alle Veranstaltungsgesetze die verpflichtende Vorlage eines sicherheits– und 
rettungstechnischen Konzepts für solche Großveranstaltungen vorsehen, da dies 
eine bessere Organisation des Polizeieinsatzes ermöglicht.

Das Ministerium wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass das Veranstaltungs-
wesen kompetenzmäßig in Gesetzgebung und Vollziehung Landessache sei und 
somit eine Angleichung der diesbezüglich bestehenden unterschiedlichen Landes-
gesetze keine Angelegenheit der Bundesvollziehung darstelle. Darüber hinaus 
seien dem Ministerium keine, in der Unterschiedlichkeit der landesgesetzlichen 
Regelungen begründeten, Vollzugsprobleme im Bereich der LPD bekannt.

Der RH entgegnete, in seinen Ausführungen ausdrücklich darauf hingewiesen zu 
haben, dass Änderungen in den Veranstaltungsgesetzen in die Kompetenz der Län-
der fallen. Es erschien ihm aber wesentlich, dass das Ministerium auf Vereinheitli-
chungen hinwirkt, die der Polizei bundesweit möglichst gleiche Voraussetzungen 
bieten, um einen entsprechenden Sicherheitsstandard bei Risikoveranstaltungen 
sowie eine effektive und effiziente Planung polizeilicher Großeinsätze sicherstellen 
zu können. Aus Sicht des RH wird dies bspw. durch die fehlende Definition bzw. 
durch fehlende Vorgaben für Großveranstaltungen oder unterschiedliche (zum Teil 
sehr kurze) Fristen für die Anmeldung von Veranstaltungen erschwert.

Er verblieb daher bei seiner Empfehlung an das Ministerium, im Rahmen der ver-
fassungsrechtlichen Möglichkeiten auf eine Angleichung der Veranstaltungsgesetze 
hinsichtlich der für das Zusammenwirken mit den Sicherheitsbehörden und für den 
polizeilichen Einsatz bei Veranstaltungen maßgeblichen Bestimmungen hinzuwir-
ken.

3.3
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Versammlungen

Die Versammlungsfreiheit ist ein Grundrecht und genießt dementsprechend be-
sonderen Verfassungsschutz (vgl. Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskon-
vention1 und Artikel 12 des Staatsgrundgesetzes2). Einfachgesetzliche Beschränkun-
gen sind jedoch zulässig.

Das Versammlungsgesetz 1953 enthält entsprechende Vorgaben für die Durchfüh-
rung von Versammlungen bzw. Demonstrationen. So sind gemäß § 2 leg. cit. Ver-
sammlungen vor der beabsichtigten Abhaltung unter Angabe des Zwecks, des Orts 
und der Zeit der Versammlung der Behörde schriftlich anzuzeigen. Zur Zeit der Ge-
barungsüberprüfung musste die Anmeldung wenigstens 24 Stunden vor der Ver-
sammlung erfolgen. Die Behörden haben das Recht, eine Vertretung zu entsenden. 
Die Verrechnung von Kosten eines polizeilichen Einsatzes ist bei Versammlungen – 
im Gegensatz zu Veranstaltungen – gesetzlich nicht vorgesehen. Zuständige Behör-
den sind die LPD oder die Bezirksverwaltungsbehörden.

Der Begriff „Versammlung“ ist gesetzlich nicht definiert. Nach ständiger Rechtspre-
chung des Verfassungsgerichtshofs handelt es sich bei einer Versammlung um die 
„Zusammenkunft mehrerer Personen, die in der Absicht veranstaltet wird, die An-
wesenden zu einem gemeinsamen Wirken zu bringen, sodass eine gewisse Assozia-
tion der Zusammenkommenden entsteht“ (Verfassungssammlung Nr. 12.161). Da 
eine konkrete gesetzliche Definition fehlte, war die Grenze zwischen Veranstaltun-
gen und Versammlungen nicht immer klar. Im überprüften Zeitraum fanden bspw. 
als Versammlung angemeldete Zusammentreffen wie eine Kaiserschmarrenparty 
oder Demonstrationen für „Mehr Wertschätzung und Anerkennung von Oldti-
mern“ statt. Weiters kam es zu — aus aktuellen Anlässen entstandenen — nicht 
angezeigten Spontandemonstrationen. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung lag ein 
Initiativantrag an den Nationalrat vor. Mit diesem Initiativantrag sollten u.a. die 
Anmeldefrist für Versammlungen von 24 Stunden auf 48 Stunden verlängert und 
die Möglichkeit geschaffen werden, einen Schutzbereich von bis zu 150 Metern 
rund um die Versammelten einzurichten. Nach der parlamentarischen Beschluss-
fassung traten diese Änderungen mit BGBl. I Nr. 63/2017 im Mai 2017 in Kraft.

Der RH hielt fest, dass das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ein wesentlicher 
Eckpfeiler der Demokratie ist. Er wies aber darauf hin, dass das Versammlungsge-
setz aus dem Jahr 19533 stammt, der Begriff der Versammlung gesetzlich nicht de-
finiert und damit für die vollziehenden Behörden sowie Versammlungsteil-
nehmerinnen und –teilnehmer mit Rechtsunsicherheit behaftet war. Mangels 

1 BGBl. Nr. 210/1958 i.d.g.F.

2 RGBl. Nr. 142/1867 i.d.g.F.

3 basierend auf dem Staatsgrundgesetz des Jahres 1867

4.1
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gesetzlicher Definition war die Abgrenzung von Versammlungen zu Veranstaltun-
gen nicht immer klar. Im Gegensatz zu Veranstaltungen bestanden bei Versamm-
lungen kürzere Anmeldefristen und konnte die Polizei keine Überwachungsgebüh-
ren verrechnen. Damit konnte ein wirksamer Vollzug sowie ein sparsamer 
öffentlicher Mitteleinsatz nicht in allen Fällen angemeldeter Versammlungen si-
chergestellt werden.

Kosten polizeilicher Großeinsätze

Gesamtkosten

(1) Die für polizeiliche Großeinsätze aufgewendeten Personalressourcen (Einsatz-
stunden) ließen sich näherungsweise aus einer internen Applikation des Ministeri-
ums, der Elektronischen Dienstdokumentation, errechnen (Details dazu siehe 
TZ 11).

Das Ministerium hatte für Zwecke interner Kostenberechnungen pauschale Perso-
nalkostensätze im Zusammenhang mit polizeilichen Groß– und Sondereinsätzen 
festgelegt. Die vor 2015 vorgegebenen Werte waren wegen eines fehlerhaften Be-
rechnungsansatzes allerdings zu hoch angesetzt.4

Erstmals im Jahr 2015 errechnete das Ministerium den Kostensatz korrekt auf Basis 
der durchschnittlichen Personalaufwendungen für Exekutivbedienstete gemäß der 
jeweils aktuellen Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen (aktuell BGBl. II 
Nr. 81/2016) und der tatsächlichen Stundenleistungen des Vorjahres. Daraus ergab 
sich im Jahr 2016 ein Durchschnittskostensatz von 29,40 EUR pro Einsatzstunde 
(2015: 28,30 EUR).

(2) Einen pauschalen Kosten– bzw. Zuschlagssatz für den bei Großeinsätzen anfal-
lenden Sachaufwand hatte das Ministerium nicht festgelegt. Unmittelbaren Sach-
aufwand verursachten insbesondere die erforderlichen Ausrüstungsgegenstände 
und Betriebsmittel sowie Reisekosten (inkl. Unterkunft und Verpflegung). Für Groß-
einsätze wurden Exekutivbedienstete in der Regel aus dem ganzen Bundesland 
bzw. bundesländerübergreifend herangezogen. Der RH ging davon aus, dass beim 
Sachaufwand kein markanter Unterschied gegenüber anderen polizeilichen Aufga-
benfeldern bestand. Die Kosten der spezifischen Ausrüstung einer bzw. eines Be-

4 Das Ministerium ermittelte den durchschnittlichen Kostensatz pro Regeldienststunde als Quotient aus den 
in der Verordnung des BMF angeführten Richtwerten für den jährlichen Personalaufwand pro Exekutivbe-
diensteten und der Normalstundenanzahl von 1.680; für Überstunden wurde zusätzlich ein Aufschlag fest-
gelegt. Die Richtwerte des BMF erfassen allerdings bereits die Gesamtleistung eines Exekutivbediensteten, 
der Durchschnittssatz errechnet sich daher tatsächlich als Quotient des Richtwerts und der Gesamtstunden-
zahl (einschließlich Mehrdienstleistungen), wie vom Ministerium ab 2015 auch angewendet.

5.1
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diensteten der Einsatzeinheit betrugen rd. 2.700 EUR (bei einer Tragedauer der 
einzelnen Gegenstände zwischen zwei und 15 Jahren). Spezifische Ausrüstung und 
Betriebsmittel (bspw. Kraftfahrzeuge) kamen auch in anderen Aufgabenfeldern, wie 
bspw. im Verkehrs–, Streifen– oder Kriminaldienst, zum Einsatz.

Der Sachaufwand der LPD lag im überprüften Zeitraum durchgängig bei rd. 12,5 % 
des Personalaufwands. Auf dieser Basis ließen sich die Gesamtkosten der polizeili-
chen Großeinsätze mit einem entsprechenden Zuschlag auf die Personalkosten nä-
herungsweise ermitteln.

(3) Nachstehende Tabelle zeigt die Gesamtkosten der polizeilichen Großeinsätze – 
auf Basis der geleisteten Einsatzstunden bewertet mit dem aktuellen Kosten-
satz 2016 (29,40 EUR) und einem Zuschlag für den Sachaufwand in Höhe von 
12,5 %: 

Tabelle 3: Gesamtkosten polizeilicher Großeinsätze in den Jahren 2013 bis 2016

2013 2014 2015 2016

in Mio. EUR

Personalkosten 12,27 14,84 43,55 23,98

Zuschlag Sachaufwand 1,53 1,85 5,44 3,00

Gesamtkosten 13,80 16,69 48,99 26,97

Rundungsdifferenzen möglich

Quellen: BMI, Haushaltsverrechnung des Bundes; RH

Wesentliche Gründe für den Anstieg 2015 und 2016 im Vergleich zu 2013 waren 
der gemeinsam geführte Großeinsatz im Zusammenhang mit dem G7–Gipfel/Bil-
derbergtreffen (2015), der alleine rd. 12,9 Mio. EUR kostete, sowie Einsätze zur Be-
wältigung der Migrationslage (siehe TZ 15).

Der RH hielt fest, dass das Ministerium seit dem Jahr 2015 plausible und nachvoll-
ziehbare Personalkostensätze für polizeiliche Großeinsätze errechnete. Entspre-
chende Kosten– oder Zuschlagssätze für die bei derartigen Einsätzen entstehenden 
Sachaufwendungen legte es allerdings nicht fest.

Der RH empfahl dem Ministerium, pauschale Kostensätze für polizeiliche Großein-
sätze unter Einbeziehung des Sachaufwands zu errechnen und damit eine verbes-
serte Basis für interne Kostenberechnungen sowie die Festlegung kostendeckender 
Überwachungsgebühren zu erhalten.

Laut Stellungnahme des Ministeriums werde es den Sachkostenanteil hinkünftig 
jährlich auf Basis des Erfolgs der Landespolizeidirektionen beim betrieblichen Sach-

5.2
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aufwand und dem Transferaufwand für die persönliche Ausrüstung der Exekutivbe-
diensteten im Verhältnis zum Personalaufwand berechnen.

Zudem sei mit Implementierung der Applikation „GSOD–Tool“ (GSOD – Großer Si-
cherheitspolizeilicher Ordnungsdienst) eine noch detailliertere Auswertung der 
Personalkosten eines polizeilichen Großeinsatzes möglich geworden.

Kosten einzelner Einsätze 

(1) Das Ministerium bzw. die LPD erfassten den für polizeiliche Großeinsätze entste-
henden Ressourceneinsatz nicht systematisch bzw. automationsunterstützt (siehe 
TZ 11). Die für Einsatzangelegenheiten zuständigen Abteilungen der überprüften 
LPD führten unterschiedliche Statistiken zu den polizeilichen Großeinsätzen und 
den dabei eingesetzten Ordnungsdienstpolizeikräften. Die bei konkreten Ereignis-
sen geleisteten Einsatzstunden konnten in der Regel lediglich im Einzelfall — aus 
den erstellten Einsatzberichten — ermittelt werden.

Zusätzlich erhob die LPD Salzburg im Rahmen des (Überstunden–)Controllings 
standardmäßig den Personalressourceneinsatz für überwachte Veranstaltungen, 
allerdings ohne Berücksichtigung der bei Großveranstaltungen regelmäßig zugezo-
genen Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern. Die Einsatzabteilung der LPD Wien 
erhob ab 2015 standardmäßig den Personalressourceneinsatz für die von der LPD 
zentral geführten Großeinsätze5 (2015 und 2016 insgesamt rd. 50 Einsätze).

(2) Im überprüften Zeitraum 2013 bis 2016 steuerte das Ministerium bei einem 
einzigen Einsatz die Sicherungsmaßnahmen für Veranstaltungen, und zwar im Zu-
sammenhang mit dem mehrtägigen Einsatz anlässlich des G7–Gipfels in Bayern 
und des Bilderbergtreffens in Tirol im Juni 2015, selbst (zentral). Das Ministerium 
erhob für diese Einsätze die Personalressourcen (mittels Sonderkennzeichnung in 
der elektronischen Dienstdokumentation) und die spezifischen Sachkosten (insbe-
sondere Unterbringung und Verpflegung der Exekutivbediensteten, Sonderausrüs-
tung und Fuhrparkkosten). Auf Basis des aktuellen Personalkostensatzes errechne-
ten sich die Gesamtkosten bei rd. 417.000 Einsatzstunden mit rd. 12,90 Mio. EUR. 
Überwachungsgebühren konnten nicht verrechnet werden.

In nachstehender Tabelle sind die jeweils teuersten Einsätze der LPD im überprüften 
Zeitraum dargestellt.6 Die Anzahl der eingesetzten Bediensteten und geleisteten Ein-
satzstunden ergab sich aus Aufzeichnungen der LPD (insbesondere Wien) bzw. aus 

5 zuvor anlassbezogene Ermittlung des Personalressourceneinsatzes für bestimmte Einsätze, bspw. die Räu-
mung der „Pizzeria Anarchia“ (Haus Mühlfeldgasse)

6 aus der Gesamtheit der Einsätze im überprüften Zeitraum; die teuersten regelmäßig wiederkehrenden Ein-
sätze, wie bspw. die Demonstrationen gegen den Akademikerball, Risiko–Fußballspiele, Donauinselfest, 
sind nicht vollständig, sondern nur exemplarisch dargestellt.
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Berechnungen des RH auf Grundlage vorhandener Unterlagen (Einsatzberichte und 
–zeitleisten). Die Kosten berechnete der RH auf Grundlage des aktuellen Personalkos-
tensatzes des Ministeriums zuzüglich eines Zuschlags für den Sachaufwand (siehe 
TZ 5).

Tabelle 4: Kosten ordnungsdienstpolizeilicher Einsätze bei einzelnen Veranstaltungen und 
 Versammlungen 2013 bis 2016

Einsatz
Eingesetzte 

Exekutiv
bedienstete

Geleistete 
Einsatz stunden

Kosten  
(einschließlich 
 Zuschlag Sach

aufwand)

Eingehobene 
 Überwachungsgebühren

Anzahl in EUR

LPD Salzburg

Fußballspiel Red Bull Salzburg – FC Basel  
(20. März 2014)

763 10.668 352.844 19.872

Fußballspiel Red Bull Salzburg – Schalke 04  
(8. Dezember 2016)

775 12.665 418.878 21.760

LPD Tirol

Verbandstreffen deutscher Burschenschaften und 
 Gegenveranstaltungen (29./30. November 2013)

234 4.818 159.339
keine  

(Versammlung)1

Hahnenkammrennen 2016 (22. – 24. Jänner 2016) 119 2.136 70.664 21.949

Demonstration gegen Grenzkontrollen am Brenner  
(7. Mai 2016)

495 5.998 198.392
keine  

(Demonstration)1

LPD Wien

Räumung „Pizzeria Anarchia“ (Haus Mühlfeldgasse)  
(28. Juli 2014)

1.457 24.938 824.808

keine 
(gerichtlicher Räu-

mungsbeschluss; 
 Assistenzleistung gemäß 

§ 26 Abs. 2 Exekutions-
ordnung)

Demonstrationen gegen den Wiener Akademikerball  
(30. Jänner 2015)

3.118 42.167 1.394.674
keine  

(Demonstration)1

Pegida–Demonstration und Gegendemonstrationen  
(2. Februar 2015)

1.718 18.074 597.798
keine  

(Demonstration)1

Fußballspiel Rapid Wien – Ajax Amsterdam  
(29. Juli 2015)

1.142 15.615 516.466 47.817

Demonstrationen gegen den Wiener Akademikerball  
(29. Jänner 2016)

3.140 41.857 1.384.413
keine  

(Demonstration)1

Demonstration Identitäre und Gegendemonstrationen 
(11. Juni 2016)

1.080 12.720 420.714
keine  

(Demonstration)1

Donauinselfest (24. – 26. Juni 2016) 2.118 24.667 815.861
keine  

(Parteiveranstaltung)2

1 bei Versammlungen/Demonstrationen keine rechtliche Grundlage für Verrechnung
2 Ausnahme gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 Wiener Veranstaltungsgesetz

Quellen: BMI; LPD Salzburg, Tirol und Wien; RH
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Die Aufstellung zeigt, dass gerade bei den teuersten polizeilichen Großeinsätzen 
keine Verrechnung von Überwachungsgebühren möglich war bzw. keine gesetzli-
che Grundlage für eine solche bestand.

Der RH hielt kritisch fest, dass das Ministerium keine Vorgaben zur einheitlichen 
und automationsunterstützten Erfassung der für polizeiliche Großeinsätze einge-
setzten Ressourcen erteilte. Dementsprechend verfügten die LPD über keine syste-
matischen Daten. Eine Berechnung des Ressourceneinsatzes bzw. der Kosten kon-
kreter Einsätze war in der Regel nur händisch und mit entsprechendem Aufwand 
im Nachhinein möglich. Damit fehlten dem Ministerium eine Gesamtübersicht der 
polizeilichen Großeinsätze und zuverlässige Daten im Hinblick auf die Ressourcen-
steuerung.

Der RH empfahl dem Ministerium, Vorgaben für eine einheitliche Erfassung der für 
polizeiliche Großeinsätze eingesetzten Ressourcen durch die LPD zu erteilen.

Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf seine Empfehlung in TZ 11, sicher-
zustellen, dass die LPD die polizeilichen Großeinsätze künftig vollständig und ein-
heitlich erfassen. Damit wären auch die Grundlagen zur Berechnung der Kosten 
einzelner Einsätze und für vertiefte Analysen gegeben.

Das Ministerium sagte die Umsetzung der Empfehlung zu. Eine bundesweit einheit-
liche Vorgangsweise werde angestrebt.

Verrechenbare Kosten

Die Polizei konnte Veranstaltern Kosten für polizeiliche Einsätze nach den Vorgaben 
der Sicherheitsgebühren–Verordnung des Ministeriums in Form von Überwa-
chungsgebühren verrechnen. Dies galt nur für die Zeit der Überwachung selbst, 
nicht jedoch für den Hin– und Rückweg der Exekutivbediensteten. In internen Vor-
schriften stellte das Ministerium weiters klar, dass nur für tatsächlich tätig wer-
dende Einsatzkräfte (keine Einsatzreserven) sowie für zeitlich und örtlich in engem 
Zusammenhang mit der Veranstaltung stehende Tätigkeiten Überwachungsgebüh-
ren verrechnet werden können. Nicht verrechnet werden konnten damit bspw. die 
Sicherung von Bahnhöfen und U–Bahnstationen, Zuschauerbegleitungen oder Ver-
kehrsmaßnahmen außerhalb des unmittelbaren Bereichs der Veranstaltungsstätte 
und der Veranstaltungsdauer sowie die auf Grundlage von Risikoeinschätzungen 
erforderliche Bereithaltung von Einsatzreserven.

Die Überwachungsgebühren wurden zuletzt mit Wirksamkeit vom 1. Juli 2014 er-
höht. In der Verordnung waren sie je Bedienstete bzw. Bediensteten und angefan-
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gene halbe Stunde festgelegt. Auf ganze Stunden umgerechnet stellten sich die 
Überwachungsgebühren im überprüften Zeitraum wie folgt dar: 

Tabelle 5: Höhe der Überwachungsgebühren je Bedienstete bzw. Bediensteten in EUR/Stunde

bis 30. Juni 2014 ab 1. Juli 2014

Veranstaltungskategorie Normalzeit1 Sonn– und 
Feiertag/Nacht2 Normalzeit1 Sonn– und 

Feiertag/Nacht2

nicht begünstigte Veranstaltungen  
(§ 1 Sicherheits gebührenverordnung)

29,06 43,60 34,00 52,00

begünstigte Veranstaltungen mit Erwerbsinteressen  
(§ 2 Z 1 Sicherheitsgebührenverordnung)

21,80 29,06 26,00 34,00

begünstigte Veranstaltungen ohne Erwerbsinteressen  
(§ 2 Z 2 Sicherheitsgebührenverordnung)

10,90 10,90 14,00 14,00

1 an Werktagen zwischen 6 Uhr und 22 Uhr
2 zwischen 22 Uhr und 6 Uhr

Quellen: Sicherheitsgebührenverordnung in der jeweils geltenden Fassung

Bezogen auf eine Leistungsstunde errechnete sich damit für die am häufigsten an-
fallende Veranstaltungskategorie (begünstigte Veranstaltungen mit Erwerbsinter-
essen, bspw. Fußballspiele) ein Satz von 26 EUR (Normalzeit) bzw. 34 EUR (Sonn– 
und Feiertage bzw. Nachtzeit).

Im Vergleich dazu lagen die vom Ministerium errechneten durchschnittlichen Per-
sonalkosten einer Exekutivbeamtin bzw. eines Exekutivbeamten — einschließlich 
Mehrdienstleistungen — im Jahr 2016 bei 29,40 EUR je Stunde (siehe TZ 5).

Der RH hielt fest, dass die dem Veranstalter verrechenbaren Überwachungsgebüh-
ren pro Stunde bei der am häufigsten anfallenden Veranstaltungskategorie etwa 
den aktuellen durchschnittlichen Personalkosten entsprachen. Nicht abgedeckt wa-
ren damit allerdings der Sachaufwand sowie durch die Veranstaltung verursachter 
Personalaufwand für Sicherungsmaßnahmen, die den Veranstaltern mangels un-
mittelbaren örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs nicht verrechnet werden 
konnten.

Der RH empfahl dem Ministerium, die Höhe der mit Verordnung festgelegten Über-
wachungsgebühren regelmäßig an die tatsächlichen Kosten anzupassen.

Er verwies in diesem Zusammenhang auf seine Empfehlungen in TZ 5, wonach ent-
sprechende Kostensätze unter Berücksichtigung des Sachaufwands errechnet wer-
den sollten, und in TZ 8, wonach auf eine Erhöhung des Kostendeckungsgrads für 
die Überwachung von Veranstaltungen hingewirkt werden sollte.

7.2

III-122 der Beilagen XXVI. GP - Bericht - Hauptdokument 27 von 82

www.parlament.gv.at



Bericht des Rechnungshofes

 26

Polizeiliche Großeinsätze

Laut Stellungnahme des Ministeriums beabsichtige es, entsprechende legistische 
Adaptierungsmöglichkeiten der Sicherheitsgebühren–Verordnung und des Sicher-
heitspolizeigesetzes zu prüfen, wobei das vom RH geäußerte Ziel, den Kostende-
ckungsgrad für die Überwachung von Veranstaltungen zu erhöhen, geteilt werde.

Deckungsgrad der Kosten 

Die Einnahmen des Ministeriums und der überprüften LPD aus Überwachungsge-
bühren stellten sich im Vergleich mit den Gesamtkosten polizeilicher Großeinsätze 
zwischen 2013 und 2016 wie folgt dar: 

Tabelle 6: Einnahmen aus Überwachungsgebühren im Vergleich zu den Kosten polizeilicher 
Großeinsätze (Deckungsgrad) 2013 bis 2016

2013 2014 2015 2016
Veränderungen 

2013/2016

in Mio. EUR In %

Einnahmen aus Überwachungsgebühren 
bundesweit

3,59 3,86 4,53 4,18 16

davon

LPD Salzburg 0,38 0,53 0,50 0,48 26

LPD Tirol 0,26 0,29 0,23 0,20 -23

LPD Wien 1,44 1,61 2,18 1,87 30

Gesamtkosten polizeilicher Großeinsätze 
bundesweit

13,80 16,69 48,99 26,97 95

in %

Deckungsgrad 26 23 9 16

Quelle: Haushaltsinformationssystem des Bundes – Finanzierungshaushalt

Die Einnahmen enthielten — mit einem geringen Anteil — auch Gebühren für die 
Überwachung von Veranstaltungen ohne Einsatz von Ordnungsdienstpolizeikräften 
(bspw. reguläre Kräfte aus den Polizeiinspektionen oder nur Verkehrsüberwachung).7

Der Deckungsgrad der Kosten polizeilicher Großeinsätze durch eingehobene Über-
wachungsgebühren ging zwischen 2013 und 2016 von 26 % auf 16 % zurück. Der 
Grund lag insbesondere darin, dass die Einsatzkräfte vermehrt für Anlässe heran-
gezogen wurden, bei denen kein Anspruch auf Verrechnung von Überwachungsge-
bühren bestand (bspw. Versammlungen, Maßnahmen zur Bewältigung der Flücht-
lingskrise und zur Terrorprävention).

7 Der RH schätzte auf Grundlage einer Einzelfallauswertung des entsprechenden Einnahmenkontos in der 
Haushaltsverrechnung des Bundes, dass rd. 10 % bis 15 % der Überwachungsgebühren für Anlässe ohne 
Einsatz von Kräften der Ordnungsdienstpolizei anfielen.
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Größere Unterschiede zwischen den tatsächlich geleisteten und den dem Veran-
stalter verrechenbaren Stunden bestanden vor allem bei Fußballspielen. In diesem 
Zusammenhang erhoben die LPD (auf Anordnung des Ministeriums) für die Spiele 
der beiden höchsten österreichischen Ligen laufend entsprechende Zahlen und 
teilten die Ergebnisse regelmäßig auch den veranstaltenden Vereinen mit. Unter 
Zugrundelegung des aktuellen Personalkostensatzes stieg der Deckungsgrad insge-
samt von 23 % im Jahr 2013 auf 30 % im Jahr 2016 an. Bei internationalen Risiko-
spielen lag der Deckungsgrad deutlich niedriger (siehe Tabelle 4 in TZ 6, bei allen 
drei überprüften Fällen klar unter 10 %). Grund dafür war, dass Überwachungsge-
bühren nur für die zeitlich und örtlich in engem Zusammenhang mit der Veranstal-
tung stehenden Tätigkeiten verrechnet wurden (siehe TZ 7).

Der RH hielt fest, dass der Deckungsgrad der Kosten polizeilicher Großeinsätze 
durch eingehobene Überwachungsgebühren von 26 % im Jahr 2013 auf 16 % im 
Jahr 2016 zurückging, weil die Einsatzkräfte vermehrt für Anlässe herangezogen 
wurden, bei denen keine Überwachungsgebühren verrechnet werden konnten 
(Versammlungen, Maßnahmen im Zuge der Flüchtlingskrise und zur Terrorpräven-
tion).

Der RH hielt kritisch fest, dass das Ministerium auch bei Veranstaltungen, insbeson-
dere bei solchen mit besonders erhöhtem Risikopotenzial, bspw. internationalen 
Fußballspielen, seine aus der Überwachung entstehenden Kosten nur zu einem ge-
ringen Teil durch vom Veranstalter zu entrichtende Gebühren abdecken konnte. Die 
Ursachen dafür lagen im Wesentlichen in den engen Vorgaben für die Weiterver-
rechnung von Kosten und der Entwicklung der allgemeinen Sicherheitslage.

Der RH empfahl dem Ministerium, darauf hinzuwirken, den Kostendeckungsgrad 
für die Überwachung von Veranstaltungen zu erhöhen. Zu prüfen wäre bspw. die 
Schaffung rechtlicher Möglichkeiten zur Weiterverrechnung von Kosten für erfor-
derliche Sicherungsmaßnahmen außerhalb der unmittelbaren Veranstaltungsstät-
ten und der Veranstaltungsdauer sowie für die — bei entsprechendem Risikopo-
tenzial erforderliche — Vorhaltung von Einsatzreserven.

Laut Stellungnahme des Ministeriums beabsichtige es, entsprechende legistische 
Adaptierungsmöglichkeiten der Sicherheitsgebühren–Verordnung und des Sicher-
heitspolizeigesetzes zu prüfen, wobei das vom RH geäußerte Ziel, den Kostende-
ckungsgrad für die Überwachung von Veranstaltungen zu erhöhen, geteilt werde.

Anordnung und Verrechnung von Überwachungsleistungen

Die örtlich zuständige Sicherheitsbehörde (LPD oder Bezirksverwaltungsbehörde) 
ordnete eine sicherheitsbehördliche Überwachung von Veranstaltungen mit Be-
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scheid an. Der Überwachungsbescheid gab die Anzahl der Exekutivbediensteten 
sowie den Überwachungszeitraum (konkrete Zeitangaben oder allgemeine Um-
schreibung, bspw. von Stadioneinlass bis –schließung) vor. In den vom RH anhand 
seiner Stichprobe überprüften Einsätzen traf die Sicherheitsbehörde zumeist — ins-
besondere bei Risikoveranstaltungen — flexible Anordnungen, bspw. die Festle-
gung von Obergrenzen oder den Vorbehalt des Einsatzes von Reserven bzw. der 
Aufstockung von Einsatzkräften bei besonderen Vorkommnissen. Die Festlegung 
der Anzahl an Einsatzkräften erfolgte bei allen überprüften Fällen auf Grundlage 
von Informationen des Veranstalters, von Vorbesprechungen, von Erfahrungswer-
ten aus früheren vergleichbaren Veranstaltungen und/oder von spezifischen Ge-
fährdungsanalysen.

Das jeweilige Stadt– bzw. Bezirkspolizeikommando8 schrieb die Gebühren auf Basis 
des Überwachungsbescheids und der tatsächlich geleisteten Stunden (entspre-
chend den Einsatzmeldungen) mittels Rechnung vor. Ein Bescheid der Sicherheits-
behörde war gesetzlich nur vorgesehen, wenn der Veranstalter die Gebühren nicht 
„ohne weiteres entrichtete“. Bei den vom RH überprüften Veranstaltungen kam 
dies bei einem Einsatz in Tirol und bei zwei Einsätzen in Wien zum Tragen.

Der RH hielt fest, dass sowohl die Anordnung der Überwachung als auch die Ver-
rechnung der Überwachungsleistungen an den Veranstalter bei allen überprüften 
Einsätzen plausibel und nachvollziehbar erfolgten. Die flexible Gestaltung der Über-
wachungsanordnung erachtete er als zweckmäßig, weil diese gegebenenfalls auch 
eine Verrechnung zusätzlich notwendig gewordener Einsatzkräfte (bspw. aus vor-
gehaltenen Einsatzreserven) an den Veranstalter ermöglichte.

Erfassung der Forderungen und Überwachung des Zahlungseingangs

Bei den LPD Salzburg und Tirol überwachte grundsätzlich die für Budgetangelegen-
heiten zuständige Organisationseinheit die tatsächliche Einzahlung der Überwa-
chungsgebühren durch die Veranstalter. Abweichend davon nahm diese Aufgabe 
im Bereich der Stadt Salzburg das Referat Sicherheitsverwaltung der LPD Salzburg 
wahr. In Wien war die jeweilige Rechnungsführung in den Polizeikommissariaten 
für die Kontrolle der Zahlungseingänge verantwortlich.

Die für Budgetangelegenheiten zuständige Organisationseinheit der LPD Salzburg 
erfasste vorgeschriebene Überwachungsgebühren als Forderung im Rechnungswe-
sen des Bundes mit elektronischer Hinterlegung der Rechnung und Zuordnung zu 
einem Personenkonto (Debitor). Das Referat Sicherheitsverwaltung bei der 
LPD Salzburg sowie die anderen überprüften LPD merkten die Gebührenrechnun-

8 Abweichend davon erfolgte die Vorschreibung im Bereich der LPD Wien in der Regel durch die Polizeikom-
missariate, in der Stadt Salzburg durch das Referat Sicherheitsverwaltung der LPD Salzburg, gegebenenfalls 
auch durch Polizeiinspektionen (Einzelfälle in der Stichprobe des RH).
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gen lediglich „händisch“ vor. Die nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften vorge-
sehene Erfassung als Forderung fehlte damit.

Bei sämtlichen Einsätzen der Stichprobe des RH zahlten die Veranstalter — mit ei-
ner Ausnahme (Konkurs des Veranstalters) — die Überwachungsgebührenrechnun-
gen ordnungsgemäß. Das Auffinden der entsprechenden Einzahlungsbelege in der 
Haushaltsverrechnung — als Nachweis für die erfolgte Bezahlung — war mangels 
elektronischer Erfassung der zugrunde liegenden Rechnung sowie der Zuordnung 
zu einem Debitorenkonto erschwert.

Der RH kritisierte, dass die überprüften LPD die den Veranstaltern verrechneten 
Überwachungsgebühren — mit Ausnahme der LPD Salzburg im Bereich Salzburg 
Land — entgegen den haushaltsrechtlichen Vorgaben nicht als Forderungen im 
Rechnungswesen des Bundes erfassten, sondern lediglich händisch vormerkten. 
Damit fehlten die automationsunterstützte Überwachung der Zahlungseingänge 
sowie elektronische Such– oder Auswertemöglichkeiten, bspw. nach Veranstalter, 
und eine nachgängige Kontrolle war erschwert.

Der RH empfahl dem Ministerium, sicherzustellen, dass die LPD die Überwachungs-
gebührenrechnungen vollständig und ordnungsgemäß als Forderung an den jewei-
ligen Veranstalter im Rechnungswesen des Bundes erfassen.

Das Ministerium sagte die Umsetzung der Empfehlung zu; eine bundesweit einheit-
liche Vorgangsweise werde angestrebt.

Ressourcen für polizeiliche Großeinsätze

Datenlage

(1) Das Ministerium verfügte über keine systematischen Daten hinsichtlich der für 
polizeiliche Großeinsätze eingesetzten Personalressourcen und der damit verbun-
denen Kosten. Allerdings hatten die Einsatzkräfte der Ordnungsdienstpolizei die im 
Rahmen eines Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienstes erbrachten Leis-
tungen im Rahmen einer internen Applikation des Ministeriums, der Elektroni-
schen Dienstdokumentation, gesondert zu erfassen. Die derart zugeordneten Ein-
satzstunden boten einen geeigneten und plausiblen Schätzwert für den bei 
polizeilichen Großeinsätzen insgesamt angefallenen Personalressourceneinsatz.

Gemäß einer Auswertung der Elektronischen Dienstdokumentation erbrachten Ex-
ekutivbedienstete im überprüften Zeitraum folgende Stundenleistungen im Rah-
men des Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienstes. Leistungen waren 
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bspw. auch Schwerpunktaktionen oder Sondereinsätze, die nicht bzw. nicht unmit-
telbar im Zusammenhang mit der Sicherung von Veranstaltungen oder Versamm-
lungen standen.

Tabelle 7: Personalressourceneinsatz für den Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst 
2013 bis 2016

2013 2014 2015 2016
Veränderungen 

2013/2016

in Stunden in %

bundesweit 417.256 504.702 1.481.229 815.528 96

davon

LPD Salzburg 36.448 50.519 112.237 103.960 185

LPD Tirol 31.677 34.687 127.668 62.457 97

LPD Wien 187.475 220.775 481.226 312.895 67

Rundungsdifferenzen möglich

Quelle: BMI

Im Jahr 2015 entfielen allein auf den Großeinsatz im Zusammenhang mit dem G7–
Gipfel im benachbarten Bayern und dem Bilderbergtreffen in Tirol rd. 417.000 Ein-
satzstunden (einschließlich rd. 119.000 Bereitschaftsstunden9). Weiters wurde die 
Ordnungsdienstpolizei (insbesondere Einsatzeinheiten) in den Jahren 2015 und 
2016 für Aufgaben zur Bewältigung der Flüchtlingskrise und für verstärkte Siche-
rungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der erhöhten Terrorgefahr eingesetzt 
(siehe TZ 15).

(2) Seit Anfang 2016 arbeitete das Ministerium an einer eigenen „GSOD–Applika-
tion“ innerhalb der Elektronischen Dienstdokumentation. Mit November 2016 rich-
tete es einen Probebetrieb in den LPD Wien und Kärnten ein.

Die GSOD–Applikation sollte gemäß dem Konzept des Ministeriums künftig die Ab-
wicklung der Diensteinteilung und des Dienstvollzugs für konkrete in der Applika-
tion angelegte Einsätze des Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienstes un-
terstützen. Wesentlicher Inhalt war die gesammelte Bearbeitung der dem 
jeweiligen Einsatz zuordenbaren Dienstzeiten einschließlich Nebengebühren 
(Mehrdienstleistungen) und die automatische Übernahme der besoldungswirksa-
men Daten in die Gehaltsabrechnung. Daneben sollten aus der Applikation Be-
richte generiert und Output–Auswertungen bereitgestellt werden können. Vorge-
sehen war auch eine Zuordnung der Einsätze zu bestimmten Kategorien (bspw. 

9 Exekutivbedienstete sind nicht unmittelbar zum Einsatz eingeteilt, sondern in Vorhaltung, um im Bedarfsfall 
sofort eingesetzt werden zu können.
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Fußball, Eishockey, sonstige Sportveranstaltungen, Konzerte, Demonstrationen, 
Staatsbesuche).

Der RH kritisierte, dass das Ministerium über keine aussagekräftigen Daten hin-
sichtlich des Personalressourceneinsatzes für polizeiliche Großeinsätze verfügte. Er 
erachtete solche Daten als wesentlich im Hinblick auf einen effizienten Vollzug so-
wie die Ressourcensteuerung und Kontrolle.

Der RH empfahl dem Ministerium, eine geeignete Grundlage für die Bereitstellung 
systematischer und zuverlässiger Daten zum Personalressourceneinsatz für polizei-
liche Großeinsätze zu schaffen. Dabei wären die Erfahrungen aus dem Probebe-
trieb der geplanten GSOD–Applikation entsprechend zu berücksichtigen.

Der RH empfahl dem Ministerium weiters, sicherzustellen, dass die LPD die polizei-
lichen Großeinsätze künftig vollständig und einheitlich erfassen. Auf dieser Grund-
lage sollte neben dem Ressourceneinsatz zur Sicherung konkreter Veranstaltungen 
auch der Ressourceneinsatz des Ministeriums insgesamt sowie gegliedert nach 
Bundesländern, Einsatzkategorien und Zeiträumen umfassend und differenziert 
dargestellt werden.

Laut Stellungnahme des Ministeriums sei der Echtbetrieb der Applikation „GSOD–
Tool“ in den LPD aufgenommen worden. Die Erfahrungen des vorangegangenen 
Probebetriebs sowie des Echtbetriebs würden aktuell evaluiert. Die Erkenntnisse 
daraus würden gegebenenfalls in eine Überarbeitung einfließen.

Personalstand

Das Ministerium legte Sollstände für die Ordnungsdienstpolizei — Einsatzeinheiten 
und Ordnungsdiensteinheiten — auf Basis der Personalstärken der LPD fest. Bis 
September 2016 wurden circa 10 % der Kräfte der LPD für Einsätze im Großen Si-
cherheitspolizeilichen Ordnungsdienst herangezogen (LPD Wien: Einsatz– und Ord-
nungsdiensteinheiten, andere LPD: Einsatzeinheiten). Die Bemessung resultierte 
laut Ministerium einerseits aus den Bedürfnissen und Erfahrungen der Bundesgen-
darmerie und Bundespolizei bis zur Zusammenlegung der beiden Wachkörper im 
Jahr 2005 sowie andererseits aus Berechnungen aufgrund der damaligen Heraus-
forderungen im Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst. Das Ministerium 
konnte dem RH dazu allerdings keine Berechnungen vorlegen, weil diese skartiert 
waren.

Aufgrund gesteigerter Anforderungen (bspw. Migrationslage oder terroristische Be-
drohungen) war es Ziel des Ministeriums, die ordnungsdienstliche Durchhaltefähig-
keit zu erhöhen. Mit September 2016 legte das Ministerium erlassmäßig die Ein-
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führung von Ordnungsdiensteinheiten in allen Bundesländern fest und erhöhte 
den Richtwert für die ordnungsdienstpolizeilichen Kräfte auf 15 % bis 20 % des Ge-
samtstandes. Demnach betrug ab September 2016 der Sollstand für die Einsatzein-
heiten bundesweit 2.095 und für die Ordnungsdiensteinheiten 2.401 Exekutivbe-
dienstete. Bei den überprüften LPD stellte sich der Anteil der festgelegten Sollstände 
der Ordnungsdienstpolizeikräfte an der Gesamtzahl an Exekutivbediensteten mit 
Stand November 2016 wie folgt dar: 

Tabelle 8: Anteil Ordnungsdienstpolizei am Personalstand der LPD Salzburg, Tirol und Wien

LPD

Salzburg Tirol Wien

Anzahl

Exekutivbedienstete gesamt (ohne Polizeischülerinnen 
und –schüler), Stand November 2016

1.500 1.873 6.920

Einsatzeinheit und Ordnungsdiensteinheit,  
Sollstand ab September 2016

205 280 1.722

in %

Anteil 14 15 25

Quellen: LPD Salzburg, Tirol und Wien; RH

Die vom Ministerium für die überprüften LPD festgelegten Sollstände lagen in Salz-
burg mit rd. 14 % und in Wien mit rd. 25 % leicht unter bzw. über dem vom Minis-
terium festgesetzten Richtwert von 15 % bis 20 %.

Der RH hielt kritisch fest, dass die Bemessung der Sollstände der Einsatzeinheiten 
und Ordnungsdiensteinheiten aufgrund mangelnder Dokumentation der herange-
zogenen Grundlagen nicht nachvollziehbar war.

Im Hinblick auf den verstärkten Einsatz der Ordnungsdienstpolizei und hohe Mehr-
dienstleistungen empfahl der RH dem Ministerium, die Sollstände der Einsatzein-
heiten und Ordnungsdiensteinheiten zu evaluieren und Änderungen entsprechend 
zu dokumentieren.

Das Ministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass es den Großen Sicher-
heitspolizeilichen Ordnungsdienst als eine der Kernkompetenzen im Rahmen der 
sicherheitspolizeilichen Aufgabenstellung erachte. Diverse Einsatzerfahrungen 
würden eine regelmäßige Anpassung von Personalständen, Taktiken und Strategien 
erfordern. So sei im Zusammenhang mit der Durchhaltefähigkeit die Notwendigkeit 
erkannt worden, entsprechende Maßnahmen zu setzen und die jeweiligen Anpas-
sungen in Absprache mit den LPD mittels Erlasses festzulegen.
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Die Erfahrungen hinsichtlich der Zuteilungsnotwendigkeiten von Fremdkräften im 
Rahmen des Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienstes in andere LPD–Be-
reiche hätten gezeigt, dass grundsätzlich die bestehenden Sollstände angemessen 
und nur in besonderen Fällen bundesländerübergreifende Kräfteverschiebungen 
notwendig gewesen wären.

Der RH entgegnete, dass die Bemessung des mit September 2016 erhöhten Richt-
werts für die ordnungsdienstpolizeilichen Kräfte nicht nachvollziehbar war. Trotz 
leichter Unter– bzw. Überschreitungen des Richtwerts war die Anordnung von 
Mehrdienstleistungen und bundesländerübergreifenden Kräfteverschiebungen 
notwendig. Der RH verblieb daher bei seiner Empfehlung, im Hinblick auf den ver-
stärkten Einsatz der Ordnungsdienstpolizei und hohe Mehrdienstleistungen die 
Sollstände der Einsatzeinheiten und Ordnungsdiensteinheiten zu evaluieren und 
Änderungen entsprechend zu dokumentieren.

Einsatzeinheiten

Der Personalstand der Einsatzeinheiten der LPD Salzburg, Tirol und Wien stellte 
sich wie folgt dar:

Tabelle 9: Personalstände der Einsatzeinheiten der LPD Salzburg, Tirol und Wien 

2013 2014 2015 2016

Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist

Anzahl in Köpfen1 (Stand Dezember)

Salzburg 150 172 150 169 150 186 150 186

Tirol 175 192 175 212 175 204 175 216

Wien 500 266 500 380 500 390 500 4852

1 exkl. E1–Bedienstete (Beamtinnen und Beamte in höheren Leitungsfunktionen, bspw. Stadtpolizeikommandantin bzw. Stadtpolizeikom-
mandant) 

2 November 2016

Quelle: BMI

Bei den überprüften LPD 

 – überschritt der Iststand der Einsatzeinheiten in Salzburg und in Tirol in den Jah-
ren 2013 bis 2016 durchgehend den Sollstand (zwischen 10 % und 24 %); beide 
LPD begründeten dies unterschiedlich (Tirol mit der Einsatzhäufigkeit sowie mit 
der Absicht, vorübergehend eine erhöhte Einsatzreserve und Durchhaltefähig-
keit der Kräfte zu schaffen; Salzburg ging generell von einem höheren Sollstand 
aus);
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 – lag der Iststand der Einsatzeinheit in Wien in den Jahren 2013 bis 2016 unter 
dem vom Ministerium festgelegten Sollstand (im Jahr 2016 allerdings gering mit 
3 %); die LPD Wien begründete die Unterschreitung der Sollstände damit, dass 
sie an der Freiwilligkeit der Einsatzeinheit festhalten wollte und zusätzlich die 
Ordnungsdiensteinheit zur Verfügung stand.

Der RH hielt kritisch fest, dass die LPD Salzburg, Tirol und Wien die durch das Minis-
terium vorgegebenen Sollstände zu den Einsatzeinheiten teilweise wesentlich 
über– bzw. unterschritten.

Der RH wiederholte seine Empfehlung in TZ 12, die Sollstände der Einsatzeinheiten 
und Ordnungsdiensteinheiten zu evaluieren. Dabei wäre auch auf die zu bewälti-
genden Aufgaben der jeweiligen LPD individuell einzugehen.

Das Ministerium verwies auf seine Stellungnahme zu TZ 12; auf die zum Teil we-
sentlichen Über– bzw. Unterschreitungen der vorgegebenen Sollstände bei den 
jeweiligen LPD ging es nicht ein.

Der RH entgegnete, dass die LPD Salzburg, Tirol und Wien aus unterschiedlichen 
Gründen regelmäßig die durch das Ministerium vorgegebenen Sollstände über– 
bzw. unterschritten. Er verblieb daher bei seiner Empfehlung, die Sollstände der 
Einsatzeinheiten und Ordnungsdiensteinheiten zu evaluieren und dabei auf die zu 
bewältigenden Aufgaben der jeweiligen LPD individuell einzugehen.

Ordnungsdiensteinheiten

Das Ministerium führte zur Erhöhung der Durchhaltefähigkeit im Großen Sicher-
heitspolizeilichen Ordnungsdienst und zur Stärkung der Ordnungsdienstkompeten-
zen in den Bezirks– und Stadtpolizeikommanden mit September 2016 Ordnungs-
diensteinheiten in allen LPD (mit Ausnahme der LPD Wien) ein. Die LPD Wien 
verfügte bereits seit den frühen 1970er Jahren über eine Reservekompanie, die seit 
dem Jahr 2008 unter der Bezeichnung Ordnungsdiensteinheit Wien fungierte.

Das Ministerium legte Zielgrößen für jede LPD fest. Nach einem Zeitraum von sechs 
Monaten sollten diese beurteilt und die weitere Vorgangsweise festgelegt werden. 
Die Aufnahme in eine Ordnungsdiensteinheit basierte grundsätzlich auf Freiwillig-
keit (mit Ausnahme der LPD Wien). Laut Erlass hatten die LPD bei Personalunter-
ständen und einem Mangel an freiwilligen Bewerberinnen und Bewerbern Exeku-
tivbedienstete, die nach dem 1. Jänner 2015 ihre Polizeigrundausbildung 
abgeschlossen hatten, für die Ordnungsdiensteinheit zu verpflichten.
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Mit Stand 1. Februar 2017 war bundesweit bis auf die LPD Wien (rd. 102 %) keine 
Ordnungsdiensteinheit vollständig personell besetzt.

 – Die LPD Tirol begann zur Zeit der Gebarungsüberprüfung mit dem organisatori-
schen und personellen Aufbau der Ordnungsdiensteinheit und war zu rd. 70 % 
personell besetzt.

 – Die LPD Salzburg verfügte mit Stichtag 1. Februar 2017 über einen Personal-
stand von rd. 14 %. Laut LPD Salzburg stellte sich die personelle Aufstellung 
schwierig dar, weil seit 1. Jänner 2015 sämtliche Ausmusterungen in das Stadt-
polizeikommando Salzburg erfolgten, bei diesem jedoch bereits eine hohe An-
zahl der Bediensteten Mitglieder der Einsatzeinheit waren.  

Der RH erachtete die bei den LPD neu zu schaffenden Ordnungsdiensteinheiten als 
zweckmäßige Maßnahme, um die bereits bestehenden Einsatzeinheiten zu entlas-
ten und die Durchhaltefähigkeit im Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst 
zu erhöhen. Er hielt jedoch kritisch fest, dass mit Stand 1. Februar 2017 bundesweit 
nur die LPD Wien vollständig besetzt war.

Der RH empfahl dem Ministerium, im Zuge der geplanten Neubeurteilung der Ord-
nungsdiensteinheiten die für die einzelnen LPD festgelegten Zielgrößen – auch im 
Hinblick auf bestehende Überstände bei den Einsatzeinheiten, wie bspw. bei den 
LPD Salzburg und Tirol – zu evaluieren und die Ursachen für Verzögerungen beim 
Vollausbau der Ordnungsdiensteinheiten zu analysieren. Darauf basierend wären 
zielgerichtete Maßnahmen, wie z.B. eine Erweiterung der Möglichkeit zur Ver-
pflichtung von Exekutivbediensteten bei Mangel an freiwilligen Bewerberinnen 
und Bewerbern, zu setzen, um den Aufbau in allen LPD ehebaldig abschließen zu 
können.

Das Ministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die Umsetzung des Kon-
zepts „Ordnungsdiensteinheiten“ einen laufenden Prozess darstelle und im Hin-
blick auf eine strategische Gesamtausrichtung zu erfolgen habe. Insbesondere wür-
den auch Erkenntnisse aus anderen begleitenden Projekten, wie die probeweise 
Einführung einer Bereitschaftseinheit im Bereich der LPD Oberösterreich, zu be-
rücksichtigen sein.
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Personaleinsatz für polizeiliche Großeinsätze

(1) Im vom RH überprüften Zeitraum 2013 bis 2016 stellte sich der auf den Großen 
Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst entfallende Anteil an den insgesamt durch 
Exekutivbedienstete geleisteten Stunden bundesweit und nach LPD wie folgt dar: 

Abbildung 1: Anteil des Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienstes am Personaleinsatz 
nach LPD 2013 bis 2016

Im bundesweiten Vergleich wiesen die in die Gebarungsüberprüfung des RH einbe-
zogenen LPD Salzburg und Wien die deutlich stärkste Belastung auf.

(2) Im zeitlichen Verlauf 2013 bis 2016 entwickelte sich der Anteil der Einsätze im 
Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst am Personaleinsatz bundesweit 
und bei den überprüften LPD wie folgt:
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Abbildung 2: Entwicklung des Anteils des Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienstes am 
Personaleinsatz 2013 bis 2016 

Wesentliche Gründe für den gestiegenen Ressourceneinsatz in den Jahren 2015 
und 2016 waren der G7–Gipfel und das Bilderbergtreffen (2015 rund ein Fünftel 
des bundesweiten Ressourceneinsatzes, wobei Einsatzkräfte aus allen Bundeslän-
dern beteiligt waren) sowie Einsätze zur Bewältigung der Migrationslage.

Der RH errechnete, dass bei der LPD Salzburg im Jahr 2015 rd. 43 % und im 
Jahr 2016 rd. 37 % der Einsatzstunden des Großen Sicherheitspolizeilichen Ord-
nungsdienstes durch Einsätze zur Bewältigung der Migrationslage verursacht wa-
ren. Die LPD Tirol wendete 201510 rd. 49 % und 2016 rd. 37 % der Einsatzstunden 
für diesen Zweck auf. Die LPD Wien war weniger belastet, der Anteil lag 2015 bei 
rd. 16 % und 2016 bei rd. 3 %. Darüber hinaus stieg die Belastung durch Einsätze 
des Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienstes seit 2015 auch wegen ver-
stärkter Maßnahmen zur Terrorprävention (insbesondere in der Folge von Anschlä-
gen wie bspw. in Paris oder Berlin) sowie zur Sicherung von Demonstrationen und 
Versammlungen an.

(3) Auf Grundlage der bei den LPD vorhandenen Aufzeichnungen ermittelte der RH, 
wie im überprüften Zeitraum der Personalressourceneinsatz für polizeiliche Groß-
einsätze auf die unterschiedlichen Einsatzkategorien verteilt war (ohne Sonderfak-

10 insbesondere Unterstützungsleistungen in anderen Bundesländern
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toren, insbesondere G7–Gipfel/Bilderbergtreffen und Migrationslage sowie Ein-
sätze in anderen Bundesländern).

Abbildung 3: Verteilung des Personaleinsatzes nach Einsatzkategorie 2013 bis 2016

Die Auswertung zeigt, dass bei den LPD Salzburg und Tirol der Schwerpunkt der 
polizeilichen Großeinsätze bei Sportveranstaltungen (insbesondere Fußballspiele) 
lag. Demgegenüber lag jener der LPD Wien stärker bei Demonstrationen und Ver-
sammlungen.

Der RH hielt fest, dass der Ressourceneinsatz der Ordnungsdienstpolizeieinheiten 
für polizeiliche Großeinsätze bundesweit in den Jahren 2015 um rd. 255 % und 2016 
um rd. 96 % gegenüber 2013 gestiegen war. Wesentliche Ursachen waren der Son-
derfall G7–Gipfel und das Bilderbergtreffen im Jahr 2015, Einsätze zur Bewältigung 
der Migrationslage sowie verstärkte Maßnahmen zur Terrorprävention und zur Si-
cherung von Demonstrationen und Versammlungen.

Der RH empfahl dem Ministerium, angesichts der Entwicklungen von Migration 
und Terrorgefahr, des steigenden Personalressourceneinsatzes und des sinkenden 
Deckungsgrads durch Überwachungsgebühren zu analysieren, inwieweit die beste-
henden Vorgangsweisen bei der Organisation polizeilicher Großeinsätze den Anfor-
derungen entsprechen. Weiters wären Strategien zu erarbeiten, um auf kurz– und 
mittelfristige Phänomene möglichst kosteneffizient reagieren zu können.
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Laut Stellungnahme des Ministeriums werde aus seiner Sicht mit dem bestehenden 
System das Auslangen gefunden. Alternativvarianten, wie z.B. stehende Einheiten 
analog zu Deutschland, würden einen erheblichen ökonomischen Mehraufwand 
bedeuten.

Der RH entgegnete, dass er keinen Aufbau stehender Einheiten empfohlen hatte. 
Seine Empfehlung war vielmehr dahingehend gerichtet, bspw. durch flexible Perso-
naleinsatzmöglichkeiten rasch, zuverlässig und effektiv auf außergewöhnliche An-
forderungen reagieren zu können, ohne kostenintensive Strukturen zu errichten.

Mehrdienstleistungen

Das Ministerium erfasste die erbrachten Leistungen in der Elektronischen Dienst-
dokumentation erstmals vollständig für das Jahr 2016 getrennt nach Plandienst– 
und Mehrdienstleistungsstunden. Anhand einer entsprechenden Auswertung er-
rechnete sich der Anteil der Mehrdienstleistungen im Bereich des Großen 
Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienstes bei den einzelnen LPD wie folgt: 

Abbildung 4: Anteil Mehrdienstleistungen im Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst 
im Jahr 2016 nach LPD

Der Anteil der Mehrdienstleistungen beim Großen Sicherheitspolizeilichen Ord-
nungsdienst lag bei den LPD Salzburg und Wien unter 50 %, bei den LPD Niederös-
terreich, Oberösterreich und Steiermark hingegen über 60 %.
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Der RH hielt kritisch fest, dass im Jahr 2016 bundesweit mehr als die Hälfte des 
Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienstes auf Basis von Mehrdienstleis-
tungen geleistet wurde. Im Bundesländervergleich wiesen gerade die am stärksten 
belasteten LPD Salzburg und Wien den niedrigsten Anteil auf.

Der RH empfahl dem Ministerium, die Gründe für den hohen Anteil der Mehr-
dienstleistungen (insbesondere im Hinblick auf das Dienstzeitsystem) beim Großen 
Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst zu evaluieren.

Weiters empfahl er den überprüften LPD, Einsätze im Großen Sicherheitspolizeili-
chen Ordnungsdienst durch zielgerichtete Dienstplanung verstärkt im Rahmen des 
Plandienstes wahrzunehmen.

Das Ministerium hielt in seiner Stellungnahme fest, dass Einsätze im Großen Sicher-
heitspolizeilichen Ordnungsdienst, soweit dienstbetrieblich und planerisch mög-
lich, im Plandienst berücksichtigt würden. Es würden derzeit bereits entsprechende 
Maßnahmen zur Sicherstellung einer entsprechenden Dienstplanung unternom-
men.

Die Anzahl der erforderlichen Einsatzkräfte variiere — wie auch der RH festgestellt 
habe — je nach Lage und Bedarf. Faktoren, wie bspw. geänderte Gefährdungslagen, 
die zusätzlicher Sicherungsmaßnahmen und eines erhöhten Personaleinsatzes be-
dürften, sowie sogenannte „Ad–hoc–Einsätze“ seien oftmals ausschlaggebend da-
für, dass Einsatzkräfte auf Basis von Mehrdienstleistungen kommandiert werden 
müssten (siehe auch TZ 29).

Der RH verwies darauf, dass gerade Bundesländer mit einem niedrigen Anteil des 
Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienstes am Personaleinsatz (wie bspw. 
Niederösterreich) die höchsten Mehrdienstleistungen in diesem Bereich aufwie-
sen. Eine Auseinandersetzung mit den Ursachen dafür erachtete der RH als zweck-
mäßig. Er verblieb daher bei seiner Empfehlung, die Gründe für den hohen Anteil 
der Mehrdienstleistungen (insbesondere im Hinblick auf das Dienstzeitsystem) 
beim Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst zu evaluieren.

Frauenanteil

Das Ministerium erhöhte seinen Personalstand an Exekutivdienst leistenden Perso-
nen bundesweit um rd. 4 % von 27.786 (2013) auf 28.920 (2016). Dabei konnte das 
Ministerium den Frauenanteil von rd. 15 % (2013) auf rd. 17 % (2016) um rd. 2 Pro-
zentpunkte erhöhen. Die Personalstände an Exekutivdienst leistenden Personen 
und der dazugehörige Frauenanteil der LPD Salzburg, Tirol und Wien stellten sich 
mit jeweiligem Stand Dezember wie folgt dar:
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Tabelle 10: Frauenanteil an Exekutivdienst leistenden Bediensteten 2013 bis 2016

 2013 2014 2015 2016
Veränderung 
2013/2016

 Anzahl in Köpfen in % 

bundesweit 27.786 27.900 27.961 28.920 4

in % in Prozentpunkten

davon

Frauenanteil 15 15 16 17 2

 Anzahl in Köpfen in % 

LPD Salzburg 1.576 1.5671 1.5921 1.707 8

in % in Prozentpunkten

davon

Frauenanteil 18 18 19 20 2

Frauenanteil Einsatzeinheit 10 12 12 11² 1

 Anzahl in Köpfen in % 

LPD Tirol 1.966 1.971 1.989 2.141 9

in % in Prozentpunkten

davon

Frauenanteil 15 16 17 18 3

Frauenanteil Einsatzeinheit 9 10 10 15² 6

 Anzahl in Köpfen in % 

LPD Wien 7.248 7.425 7.537 7.6071 5

in % in Prozentpunkten

davon

Frauenanteil 17 17 18 18 1

Frauenanteil Einsatzeinheit3 – – – 20² –

1 Personalstand November
2 inkl. Ordnungsdienstpolizei
3  keine Daten für die Jahre 2013 bis 2015, weil die LPD Wien die Standeslisten laufend aktualisierte

Quellen: BMI; RH

Während in der LPD Wien im Jahr 2016 der Frauenanteil in der Einsatzeinheit und 
der Ordnungsdiensteinheit im Verhältnis zum Frauenanteil aller Exekutivdienst leis-
tenden Personen der LPD Wien um rd. 2 Prozentpunkte höher lag, unterschritten 
die LPD Salzburg und Tirol diesen um rd. 9 Prozentpunkte (LPD Salzburg) bzw. rd. 
3 Prozentpunkte (LPD Tirol).

Der RH hielt fest, dass bei den LPD Salzburg und Tirol Frauen in den Einsatzeinhei-
ten und Ordnungsdiensteinheiten deutlich geringer als im Exekutivdienst insge-
samt vertreten waren.
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Aus– und Fortbildung der Ordnungsdienstpolizei

Auswahlverfahren Einsatzeinheit

Exekutivbedienstete konnten sich nach Abschluss ihrer polizeilichen Grundausbil-
dung freiwillig zur Teilnahme in einer Einsatzeinheit melden. Das Ministerium re-
gelte per Erlass vom August 2013, dass alle Mitglieder der Einsatzeinheiten ein 
standardisiertes Auswahlverfahren zu absolvieren hatten. Ziel des Verfahrens war 
es, die psychische und physische Eignung sowie die körperliche Fitness und gesund-
heitliche Stabilität der Exekutivbediensteten zu überprüfen. Diese Voraussetzun-
gen waren mindestens alle zwei Jahre erneut zu überprüfen.

Während die LPD Tirol und Wien das standardisierte Auswahlverfahren durchführ-
ten, verzichtete die LPD Salzburg darauf. Sie begründete dies damit, dass alle Exe-
kutivbediensteten der LPD Salzburg nach Abschluss der Polizeigrundausbildung 
eine 40–stündige ordnungsdienstliche Grundausbildung erhielten, in deren Rah-
men die Eignung der Exekutivbediensteten für die Einsatzeinheit beurteilt werden 
könne.

In den LPD Salzburg, Tirol und Wien erfolgte die für den Verbleib in der Einsatzein-
heit periodisch durchzuführende Überprüfung aufgrund aktueller Lageentwicklun-
gen (z.B. Migrationslage, Bilderbergtreffen und G7–Gipfel) nicht in den zeitlich vor-
gegebenen Abständen. Die LPD Salzburg führte die letzte Überprüfung im Jahr 2014 
und die LPD Tirol und Wien im Jahr 2013 durch.

Der RH hielt fest, dass die Anwendung eines standardisierten Auswahlverfahrens 
verbunden mit der regelmäßigen weiteren Überprüfung der Eignung eine transpa-
rente und bundesweit einheitliche Auswahl der Mitglieder der Einsatzeinheiten 
sicherstellte. Er kritisierte daher, dass die LPD Salzburg das standardisierte Aus-
wahlverfahren für die Aufnahme von Exekutivbediensteten in die Einsatzeinheit 
— entgegen dem Erlass des Ministeriums — nicht durchführte. Weiters hielt er 
fest, dass die LPD Salzburg, Tirol und Wien die rollierend durchzuführende Über-
prüfung zur weiteren Eignung der Exekutivbediensteten im Prüfungszeitraum nicht 
durchgehend einhielten.

Der RH empfahl der LPD Salzburg, das standardisierte Auswahlverfahren für die 
Aufnahme von Exekutivbediensteten in die Einsatzeinheit durchzuführen.

Der RH empfahl den LPD Salzburg, Tirol und Wien, die rollierende Überprüfung zur 
weiteren Eignung von Exekutivbediensteten in Einsatzeinheiten termingerecht 
durchzuführen.
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Das Ministerium wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass das standardisierte 
Auswahlverfahren für die Einsatzeinheit im Bereich der LPD Salzburg mit Ausnahme 
des Leistungstests durchgeführt worden sei. Das Ministerium werde die LPD Salz-
burg anweisen, die erlassmäßigen Vorgaben einzuhalten.

Eine periodische Überprüfung der Einsatzfähigkeit der Mitglieder der Einsatzein-
heiten gemäß Erlass des Ministeriums sei alle zwei Jahre durch die jeweiligen Kom-
mandantinnen und Kommandanten durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Ein-
sätze im Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst sowie der Anforderungen 
der Einsatzlagen sei die terminliche Fixierung und tatsächliche Durchführung einer 
praktischen Überprüfung mit einem entsprechenden hohen Aufwand verbunden. 
Zudem sei eine jährliche Fortbildung am Einsatzstock und dem großen Pfefferspray-
gebinde erforderlich. Dieser Ausbildung werde gegenüber der allgemeinen körper-
lichen Überprüfung Priorität eingeräumt, weil davon die Erhaltung faktischer Tra-
geberechtigungen abhängig gemacht würde.

Die jeweiligen Kommandantinnen und Kommandanten könnten die Eignung der 
einzelnen Einsatzkräfte sehr gut einschätzen. Gerade aber wegen der Vielzahl an 
Einsätzen und der steigenden Anforderungen an die Mitglieder der Einsatzeinhei-
ten werde der gegenständliche Regelungsinhalt einer neuen Bewertung unterzo-
gen.

Ausbildung

(1) Das Ministerium regelte die Ausbildung der Ordnungsdienstpolizei bezüglich 
Inhalt und Umfang u.a. mittels der Erlässe zum Großen Sicherheitspolizeilichen 
Ordnungsdienst. Für Exekutivbedienstete in Einsatzeinheiten war ab dem Jahr 2013 
eine Ausbildungszeit von 64 Stunden (grundsätzliche Ausbildung 40 Stunden und 
Ausbildung Einsatzstock 24 Stunden) und ab September 2016 eine Ausbildungszeit 
von 52 Stunden (die Ausbildung Einsatzstock wurde auf zwölf Stunden reduziert) 
vorgesehen. Die LPD Tirol verkürzte die Ausbildungszeit auf 32 Stunden (inkl. Ein-
satzstockausbildung) und argumentierte dies damit, dass eine Grundausbildung 
zum Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst bereits während der Poli-
zeigrundausbildung erfolge. Allerdings konnten den Mitgliedern der Einsatzeinhei-
ten in der verkürzten Ausbildungszeit die erlassmäßig vorgegebenen Ausbildungs-
inhalte nicht in der vom Ministerium für notwendig erachteten Intensität vermittelt 
werden.

(2) Neu als Kommandantinnen und Kommandanten der Einsatzeinheiten auszubil-
dende E1–Bedienstete hatten ihre Basisausbildung bei der WEGA in einem zeitli-
chen Umfang von 40 Stunden zu absolvieren. Die Durchführung der Basisausbil-
dung fiel in den Bereich des Kompetenz– und Informationszentrums der WEGA, das 
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auch für das Ausbildungscontrolling der Einsatzeinheiten und der Ordnungsdienst-
einheiten zuständig war. Nach Angaben der WEGA erfolgte die Basisausbildung bis 
dato jedoch ausschließlich für den Bereich der LPD Wien, weil die Bundesländer 
keinen Bedarf anmeldeten.

 – Die LPD Tirol argumentierte, dass kein Angebot zur Teilnahme an der Basisaus-
bildung erfolgte.

 – Die LPD Salzburg stellte Ende 2015/Anfang 2016 fernmündlich eine Anfrage 
beim Kompetenz– und Informationszentrum der WEGA. Dieses teilte der LPD 
Salzburg mit, dass eine Basisausbildung erfolgen würde, sobald genügend Be-
dienstete heranstehen werden.

 – Die WEGA plante, eine größere Anzahl an E1–Bediensteten im Herbst 2017 aus-
zubilden.

(1) Der RH hielt kritisch fest, dass die LPD Tirol die vom Ministerium festgelegte 
Ausbildungszeit für Exekutivbedienstete in Einsatzeinheiten von 64 bzw. 52 Stun-
den auf 32 Stunden wesentlich reduzierte. Eine bundesweit einheitliche Ausbil-
dung unter Einhaltung der vom Ministerium festgelegten Standards war dadurch 
nicht gewährleistet. Der RH erachtete diese insbesondere im Hinblick auf die Stär-
kung der routinemäßigen Abläufe bei Risikoeinsätzen sowie ein reibungsloses Zu-
sammenwirken bei gemeinsamen Einsätzen von Einsatzeinheiten unterschiedlicher 
Bundesländer als wesentlich.

Der RH empfahl der LPD Tirol, die für Exekutivbedienstete in Einsatzeinheiten er-
lassmäßig vorgesehene Ausbildung in vollem zeitlichen Umfang durchzuführen.

(2) Der RH hielt kritisch fest, dass das Ministerium, das Kompetenz– und Informati-
onszentrum der WEGA und die LPD im Bereich der Ausbildung von Kommandantin-
nen und Kommandanten in Einsatzeinheiten nicht ausreichend miteinander kom-
munizierten. Dies hatte zur Folge, dass bundesweit keine einheitliche Ausbildung 
durchgeführt wurde.

Der RH empfahl dem Ministerium, entsprechende Maßnahmen zu setzen, um die 
Grundausbildung von Kommandantinnen und Kommandanten von Einsatzeinhei-
ten durch die WEGA zu gewährleisten.

(1) Das Ministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass es auf die Einhaltung 
der in den Erlässen vorgesehenen Ausbildungsumfänge verstärkt Bedacht nehmen 
werde. Dieser Umstand sei bereits im Rahmen entsprechender Leitertagungen the-
matisiert worden.
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(2) Das Ministerium teilte weiters mit, es werde diesbezüglich Maßnahmen — in 
Abhängigkeit des Mengengerüsts an Auszubildenden — forcieren. So sei bereits in 
der Kalenderwoche 38/2017 eine derartige Ausbildungsveranstaltung durchge-
führt worden und ein weiterer Ausbildungstermin für 2018 vorgesehen.

Ausbildungscontrolling

(1) Mit dem Ausbildungscontrolling der Einsatzeinheiten und der Ordnungsdienst-
einheiten war das Kompetenz– und Informationszentrum der WEGA beauftragt. 
Die LPD hatten gemäß Erlass am Ende eines jeden Kalenderjahres die tatsächlich 
durchgeführten Schulungen (Inhalte und Umfang) an das Kompetenz– und Infor-
mationszentrum zu melden. Die überprüften LPD Salzburg, Tirol und Wien kamen 
dieser Meldepflicht nur unregelmäßig oder gar nicht nach. Das Ministerium und 
das Kompetenz– und Informationszentrum urgierten ergebnislos im Zuge von Ta-
gungen der Leiterinnen und Leiter der Einsatz–, Grenz– und Fremdenpolizeilichen 
Abteilungen und der Kommandantinnen und Kommandanten der Einsatzeinheiten, 
den Meldeverpflichtungen nachzukommen.

(2) Zu den weiteren Aufgaben des Kompetenz— und Informationszentrums zählte 
es, einheitliche Standards in der Aus— und Fortbildung und Qualitätskriterien für 
die Ordnungsdienstpolizeieinheiten sicherzustellen, die einsatztaktische Auswer-
tung von Waffengebräuchen in Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst–
Einsätzen vorzunehmen sowie Evaluierungs– und Strategiebesprechungen bei Be-
darf zu organisieren. Das Kompetenz– und Informationszentrum verfügte in den 
Jahren 2013 bis 2016 über einen Sollstand von 26 Personen, wobei dieser stichtags-
bezogen laufend überschritten wurde (zwischen  rd. 8 % (2013, 2014) und rd. 35 % 
(2015)). Die WEGA konnte für das Personal des Kompetenz— und Informationszen-
trums keine Arbeitsplatzbeschreibungen vorlegen.

Der RH hielt kritisch fest, dass das Kompetenz– und Informationszentrum der 
WEGA seiner Controllingfunktion nicht ausreichend nachkam. Einerseits meldeten 
die überprüften LPD Salzburg, Tirol und Wien die durchgeführten Schulungen für 
Einsatzeinheiten und Ordnungsdiensteinheiten erlasswidrig nur unregelmäßig oder 
gar nicht. Andererseits forderten weder das Ministerium noch das Kompetenz– 
und Informationszentrum die Meldungen nachdrücklich ein. Damit fehlten dem 
Ministerium wesentliche Informationen zur Einhaltung von Qualitätsstandards in 
der Ausbildung der Einsatzeinheiten und Ordnungsdiensteinheiten.

Der RH empfahl dem Ministerium, Maßnahmen zu setzen, um ein qualitätsvolles 
Ausbildungscontrolling für Einsatzeinheiten und Ordnungsdiensteinheiten durch 
das Kompetenz– und Informationszentrum der WEGA zu gewährleisten.
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Der RH bemängelte, dass das Kompetenz– und Informationszentrum der WEGA in 
den Jahren 2013 bis 2016 den Personalsollstand stichtagsbezogen laufend über-
schritt und dem RH keine Arbeitsplatzbeschreibungen für das Personal vorlegen 
konnte. Dies führte aus Sicht des RH zu einer intransparenten Personalbewirtschaf-
tung.

Der RH empfahl dem Ministerium, den Personalbedarf im Kompetenz– und Infor-
mationszentrum der WEGA zu evaluieren und entsprechende Arbeitsplatzbeschrei-
bungen zu erstellen.

Das Ministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass es bezüglich eines quali-
tätsvollen Ausbildungscontrollings für Einsatzeinheiten und Ordnungsdiensteinhei-
ten durch das Kompetenz– und Informationszentrum der WEGA im Rahmen ent-
sprechender Leitertagungen sowohl auf die bestehende Erlasslage als auch auf die 
gegenständliche Empfehlung des RH hingewiesen habe; das Ministerium werde 
dies weiter forcieren.

Weiters seien hinsichtlich der Evaluierung des Personalbedarfs im Kompetenz– und 
Informationszentrum der WEGA und der Erstellung entsprechender Arbeitsplatz-
beschreibungen bereits erforderliche Schritte in die Wege geleitet worden.

Ausrüstung

Die Polizeiuniformvorschrift des Ministeriums sah für die Ausstattung der Ord-
nungsdienstpolizei unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände vor, wobei sich die 
Adjustierung und Ausrüstung im Einsatz nach den jeweiligen Erfordernissen rich-
tete und im Anlassfall speziell anzuordnen war. Im Einzelnen war vorgesehen: 

 – für die Einsatzeinheit: Schutzhelm, Vollkörperschutzausrüstung, Einsatzstock 
und flammhemmende Kleidung (1 Stück Einsatzanzug, 2 Stück Einsatzoverall);

 – für die WEGA: Schutzhelm, Schlag– und Stichschutzausrüstung, Einsatzstock 
und flammhemmende Kleidung (1 Stück Einsatzanzug, 2 Stück Einsatzoverall);

 – für die Ordnungsdiensteinheit: Schutzhelm, teilweise Vollkörperschutzausrüs-
tung.

Grundsätzlich war die Ausrüstung den Exekutivbediensteten der Einsatzeinheiten 
und der WEGA persönlich zugewiesen. Bei der Einsatzeinheit Wien fehlten auf die 
vorgesehene Sollausstattung allerdings rd. 250 Einsatzoveralls und rd. 300 Einsatz-
anzüge. Damit verfügten rd. 50 % der rd. 500 Mitglieder über keinen zweiten 
flammhemmenden Einsatzoverall und rd. 60 % über keinen flammhemmenden 
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Einsatzanzug. Bei den Einsatzkompanien der WEGA fehlten zur Sollausstattung 
23 Schlag– und Stichschutzausrüstungen.

Für die Exekutivbediensteten der Ordnungsdiensteinheiten war standardmäßig 
keine flammhemmende Kleidung vorgesehen. Die Vollkörperschutzausrüstungen 
waren teilweise persönlich zugewiesen oder auf Lager abrufbar. Damit konnte ein 
gleichermaßen wirksamer Schutz nicht für alle Einsatzkräfte sichergestellt werden.

Das Ministerium koordinierte die Beschaffungen von Ausrüstungsgegenständen, 
um allen LPD die möglichst gleiche Ausstattung zur Verfügung zu stellen. Die LPD 
konnten ihren Bedarf an Ausrüstungsgegenständen anmelden, welchen das Minis-
terium prüfte und gegebenenfalls zur Beschaffung freigab. Die budgetäre Belastung 
für die Beschaffungen trugen die jeweiligen LPD. Die Anschaffungskosten der spe-
zifischen Ausrüstungsgegenstände einer bzw. eines Exekutivbediensteten der Ein-
satzeinheit betrugen rd. 2.700 EUR und jene der Ordnungsdiensteinheit 
rd. 800 EUR.

Im Rahmen einer Sicherheitsoffensive erhielt das Ministerium zusätzliche Budget-
mittel, u.a. für eine verbesserte Ausstattung und Ausrüstung der Exekutive (Novelle 
zum Bundesfinanzgesetz 2016 und Bundesfinanzrahmengesetz 2017 bis 2020). Für 
die Ausrüstung von Exekutivbediensteten, die im Großen Sicherheitspolizeilichen 
Ordnungsdienst zum Einsatz kamen, standen dem Ministerium insgesamt 
rd. 4,5 Mio. EUR zur Verfügung.

Der RH hielt kritisch fest, dass vor allem der Einsatzeinheit der LPD Wien keine aus-
reichende Anzahl an Schutzausrüstungen (insbesondere flammhemmende Einsatz-
bekleidung) zur Verfügung stand. Für die Ordnungsdiensteinheiten sah das Minis-
terium eine gleichartige Ausstattung gar nicht vor, obwohl auch diese mit 
gewaltbereiten oder gewalttätigen Personen konfrontiert werden konnten.

Der RH empfahl dem Ministerium, sicherzustellen, dass den im Großen Sicherheits-
polizeilichen Ordnungsdienst eingesetzten Exekutivbediensteten entsprechende 
Schutzausrüstung zur Verfügung steht, um einen bestmöglichen Schutz zu gewähr-
leisten.

Laut Stellungnahme des Ministeriums sei der Schutz der Exekutivbediensteten dem 
Ministerium ein großes Anliegen. Bereits in den letzten Jahren wäre sichergestellt 
gewesen, dass die Exekutivbediensteten mit spezifischer, den Anforderungen ent-
sprechender und qualitativ hochwertiger Schutzausrüstung ausgerüstet sind. Dies 
würde auch weiterhin durch laufende und noch einzuleitende Beschaffungen sicher-
gestellt werden.
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Organisatorische Grundlagen polizeilicher Großeinsätze

Struktur und Aufgaben der Ordnungsdienstpolizei

(1) Unter Ordnungsdienstpolizei versteht man alle ständigen und temporären Orga-
nisationseinheiten der LPD, die diese sowohl beim Kleinen Sicherheitspolizeilichen 
Ordnungsdienst als auch beim Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst 
zum Einsatz bringen. In nachstehender Tabelle sind die bestehenden Einheiten der 
Ordnungsdienstpolizei, deren Organisationsform sowie die bei den LPD für die or-
ganisatorischen und administrativen Angelegenheiten zuständigen Abteilungen 
dargestellt: 

Tabelle 11: Darstellung Ordnungsdienstpolizei 

Einheiten der Ordnungsdienstpolizei Organisationsform Zuständige Abteilung in der LPD

Wiener Einsatz Gruppe Alarmabteilung – WEGA ständige Organisationseinheit Wien: Abteilung für Sondereinheiten

Einsatzeinheiten (bei allen LPD eingerichtet)
temporäre Organisations-
einheiten

Wien: Einsatzabteilung

Salzburg, Tirol (und übrige Bundes-
länder): Einsatz–, Grenz– und 
 Fremdenpolizeiliche Abteilung

Ordnungsdiensteinheiten (vor September 2016 
nur bei der LPD Wien)

temporäre Organisations-
einheiten

Bereitschaftseinheit (nur bei der LPD Wien) ständige Organisationseinheit Wien: Einsatzabteilung

Quellen: BMI; RH

(2) Für den Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst bestanden neben den 
gesetzlichen Vorgaben weitere vom Ministerium erlassene Regelungen (siehe An-
hang 3). Mit Ausnahme des Handbuchs Großer Sicherheitspolizeilicher Ordnungs-
dienst standen den Exekutivbediensteten die aktuellen Versionen der Regelungen 
über die interne Vorschriftensammlung im Intranet zur Verfügung. Das Ministerium 
überarbeitete seit Sommer 2015 das aus dem Jahr 1987 stammende Handbuch 
Großer Sicherheitspolizeilicher Ordnungsdienst. Dieses beinhaltete Themen wie 
bspw. Führung im Einsatz einschließlich Führungsgrundsätze, Kräfteeinsatz und 
Einsatz von taktischen Grundformen sowie allgemeine Einsatzmaßnahmen. Ein ak-
tualisiertes Handbuch sollte bis Ende 2017 vorliegen.

(3) Entsprechend den Vorgaben des Ministeriums verfügten die LPD, wann welche 
Ordnungsdienstpolizeieinheiten aufgrund ihrer Ausbildung und Ausrüstung primär 
zum Einsatz gebracht werden sollten. Die 3D–Einsatzphilosophie (D1: Dialog, D2: 
Deeskalation und D3: Durchsetzen) sollte u.a. die Verhältnismäßigkeit des Ein-
schreitens sowie eine transparente und berechenbare Maßnahmensetzung im 
Sinne des Sicherheitspolizeigesetzes gewährleisten.
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Abbildung 5: Stufenbau der 3D–Einsatzphilosphie

Der RH hielt positiv fest, dass das Ministerium ausreichende Regelungen zum Gro-
ßen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst erließ und über das Intranet zugäng-
lich machte. Er wies darauf hin, dass das Handbuch Großer Sicherheitspolizeilicher 
Ordnungsdienst aus dem Jahr 1987 teilweise aktuelle (technische) Entwicklungen 
bzw. Anforderungen (z.B. technische Ausstattung/Kommunikation des Gegenübers) 
im Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst nicht berücksichtigte. Zudem 
bemängelte er, dass das Ministerium erst im überprüften Zeitraum begonnen hatte, 
dieses zu aktualisieren.

Der RH empfahl daher dem Ministerium, das Handbuch Großer Sicherheitspolizei-
licher Ordnungsdienst rasch zu aktualisieren und regelmäßig den aktuellen Ent-
wicklungen anzupassen.

Das Ministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass es derzeit im Rahmen ei-
ner Arbeitsgruppe an einer Aktualisierung des Handbuches arbeite, wobei beglei-
tende Erlässe bereits verfügt worden seien.

Aufbauorganisation in besonderen Lagen

Die Sicherheitsbehörden und Exekutivorgane führten polizeiliche Einsätze grund-
sätzlich im normalen Dienstbetrieb im Rahmen der vorgegebenen Allgemeinen 
Aufbauorganisation. Bei größeren Ereignissen, wie bspw. Sportgroßveranstaltun-
gen oder Versammlungen mit besonders hohem Risikopotenzial, war eine effektive 
und effiziente Zusammenarbeit zwischen der Sicherheitsbehörde und Exekutiv-
organen sowie mit anderen Behörden und Einsatzorganisationen wesentlich. Sol-
che besondere — mit den normalerweise zur Verfügung stehenden sicherheitspo-
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Tabellen und Grafiken

Abbildung 5

Dialog – D1

Deeskalation – D2

Durchsetzen – D3

– friedliche Lage: normales anlassbezogenes Straßenbild
– primär eingesetzte Kräfte: Ordnungsdiensteinheiten

–  halbfriedliche Lage: unruhiges Straßenbild, geringe und/oder temporäre Störungen 
der öffentlichen Ordnung

–  primär eingesetzte Kräfte: Ordnungsdiensteinheiten, Einsatzeinheiten und WEGA im 
Hintergrund

–  unfriedliche Lage: Eskalation der Lage, gefährliche Angriffe sowie Delikte  
gegen Leib, Leben und fremdes Vermögen

–  primär eingesetzte Kräfte: Einsatzeinheiten und WEGA,  
Ordnungsdiensteinheiten für rückwärtigen Raumschutz

Quellen: BMI; RH
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lizeilichen Maßnahmen, Mitteln und Kräften nicht zu bewältigende — Lagen waren 
im Rahmen einer vorübergehend errichteten „Besonderen Aufbauorganisation“ 
abzuarbeiten. Die Struktur einer Besonderen Aufbauorganisation stellte sich wie 
folgt dar:

Abbildung 6: Struktur einer Besonderen Aufbauorganisation

Die behördliche Einsatzleitung (LPD oder zuständige Bezirksverwaltungsbehörde) 
trug die Gesamtverantwortung für die polizeilichen Maßnahmen und formulierte 
den Behördenauftrag. Die Einsatzkommandantin bzw. der Einsatzkommandant 
setzte den Behördenauftrag um und war für die damit verbundenen operativen 
Maßnahmen sowie die Befehlsgebung an die Einsatzkräfte und deren Koordination 
verantwortlich. Die unterstellten Kommandantinnen und Kommandanten der Ein-
satzabschnitte und Unterabschnitte (einschließlich dem Szenekundigen Dienst) 
führten entsprechend den jeweiligen Vorgaben ihre (Teil–)Aufträge aus. Alle Füh-
rungsebenen hatten u.a. die Führungsgrundsätze zu berücksichtigen (bspw. klares 
Ziel, klare Aufgabenbereiche und Unterstellungsverhältnisse, Einheit der Führung, 
Handlungsfreiheit, Einfachheit und Schwergewichtsbildung). Berücksichtigt werden 
sollte weiters die Führungskonzeption Auftragstaktik (Führen durch Auftrag; dabei 
sollte der jeweils nachgeordneten Ebene möglichst viel Freiraum bei der Umset-
zung von Aufträgen oder Befehlen gelassen werden).

Tabellen und Grafiken

 20

Polizeiliche Großeinsätze 

Behördliche Einsatzleitung

Einsatzkommandantin bzw. 
Einsatzkommandant

Behördenvertretung  
im AktionsraumFührungsstab

Einsatzstab

Einsatzabschnitt 1 Einsatzabschnitt 3 Einsatzabschnitt 4

Unterabschnitt 1.1 Unterabschnitt 2.1

Unterabschnitt 1.2 Unterabschnitt 2.2

Einsatzabschnitt 2

Quelle: BMI

Abbildung 6
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 – Die LPD Salzburg richtete im überprüften Zeitraum insbesondere bei Sportgroß-
veranstaltungen, bspw. Europa League–Fußballspielen und der Vierschanzen-
tournee in Bischofshofen, Besondere Aufbauorganisationen ein; sechs der 
21 überprüften Einsätze wurden im Rahmen einer Besonderen Aufbauorganisa-
tion abgewickelt.

 – Zwei der 21 überprüften Einsätze der LPD Tirol — das Hahnenkammrennen in 
Kitzbühel sowie eine Demonstration — erforderten zur Bewältigung der Lage 
die Struktur einer Besonderen Aufbauorganisation.

 – Die LPD Wien führte rd. 44 % der überprüften Einsätze (14 von 32), wie bspw. 
Demonstrationen, Sportveranstaltungen (z.B. Europa League–Fußballspiele) 
und das Donauinselfest, in einer Besonderen Aufbauorganisation durch.

Der RH hielt positiv fest, dass bei allen überprüften — im Rahmen einer Besonde-
ren Aufbauorganisation geführten — Einsätzen die Zuständigkeiten eindeutig ge-
trennt waren.

Planung und Ablauf polizeilicher Großeinsätze

Überblick

Anhand der überprüften Einsätze ergab sich für den RH folgender schematischer 
Ablauf im Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst, der in den folgenden TZ 
dargestellt wird: 

23.2

24
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Abbildung 7: Schematischer Ablauf von Einsätzen im Großen Sicherheitspolizeilichen 
 Ordnungsdienst

Tabelle 12: Darstellung wesentlicher Elemente für die Organisation und Abwicklung der 
 überprüften Einsätze

Wesentliche Elemente für die Organisation und Abwicklung (inklusive TZ)

Information der Sicherheitsbehörden (siehe TZ 25)

Gefährdungsanalyse (siehe TZ 26)

Behördliche Anordnung zur Überwachung einer Veranstaltung (siehe TZ 9)

Behördenauftrag an die Polizei (siehe TZ 27)

Kräftezuteilung (siehe TZ 29)

Einsatzbefehl (siehe TZ 30)

Dokumentation, Berichte (siehe TZ 31)

Evaluierung (siehe TZ 32)

Quellen: LPD Salzburg, Tirol und Wien; RH

  21

Polizeiliche Großeinsätze 

Tabellen und Grafiken

Abbildung 7

Behördenauftrag an die Exekutive

Information über 
Ereignis an Sicherheitsbehörde

Behördenauftrag an die Exekutive

Lagebeurteilung (Gefährdungsanalyse)

Behördliche Anordnung  
Überwachung an Veranstalter

Einsatzbefehl (eventuell Einsatz-
abschnittsbefehle)

Dokumentation, Berichterstattung

Einsatzevaluierung

Kräftezuteilung

Quelle: RH
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Information der Sicherheitsbehörden 

(1) Veranstaltungen waren entsprechend der jeweiligen Veranstaltungsgesetze bei 
den Veranstaltungsbehörden anzumelden. Diese informierten die Sicherheitsbe-
hörden. Zu überwachende Veranstaltungen waren generell den überprüften LPD 
frühzeitig bekannt; bspw. standen die Termine durch Spielpläne bei Fußball oder 
Eishockey, bei Skirennen, Dorffesten oder Konzerten lange im Vorfeld fest. Mit Ver-
anstaltern tauschte sich die Polizei laufend aus. So wurden in Wien regelmäßige 
Sicherheitsbesprechungen mit der Wiener Stadthalle oder Fußballvereinen abge-
halten.

(2) Demonstrationen waren gemäß Versammlungsgesetz 1953 bis 24 Stunden (ab 
Mai 2017 48 Stunden) vorher bei der Sicherheitsbehörde anzumelden. Größere 
Demonstrationen waren der Polizei normalerweise früher bekannt, dies auch durch 
Aufklärung seitens des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbe-
kämpfung oder des Landesamts Verfassungsschutz. Informationsaustausch erfolgte 
darüber hinaus auf internationaler Ebene oder mit anderen Ressorts.

(3) Bei Staatsbesuchen oder internationalen Konferenzen erhielten die überprüften 
LPD die Informationen vom Ministerium11, vom Bundesamt für Verfassungsschutz 
und Terrorismusbekämpfung oder vom Landesamt Verfassungsschutz.

Der RH hielt fest, dass bei den überprüften Einsätzen die LPD in der Regel über 
ausreichende Informationen zu bevorstehenden Großeinsätzen verfügten. Er hielt 
positiv fest, dass die LPD sich bei wiederkehrenden Veranstaltungen regelmäßig 
mit Veranstaltern austauschten. Dadurch konnten Einsätze rechtzeitig geplant und 
entsprechende Vorkehrungen getroffen werden.

Einsatzstrategie – Gefährdungsanalyse

Die behördliche Einsatzleitung legte in Abstimmung mit der Einsatzkommandantin 
bzw. dem Einsatzkommandanten die strategische Ausrichtung eines Einsatzes 
fest.12 Die Einsatzstrategie erfolgte neben bspw. Erfahrungswerten auf Grundlage 
der jeweiligen Gefährdungsanalyse bzw. Lageeinschätzung. Je nach Einschätzung 
bzw. Änderung der Gefährdungssituation adaptierte die Behörde die Gefährdungs-
analyse in Vorbereitung auf den Einsatz mehrfach.   

11 meistens in Kooperation mit dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

12 War ein Führungsstab eingerichtet, erarbeitete dieser die strategischen Vorgaben und trug sie mittels be-
hördlichen Rahmenauftrags an die Einsatzkommandantin bzw. den Einsatzkommandanten heran.

25.1

25.2

26.1
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 – In der LPD Salzburg legte bei den überprüften Einsätzen die behördliche Einsatz-
leitung die Einsatzstrategie für Fußballspiele auf Grundlage der Gefährdungs-
analysen des Szenekundigen Dienstes und für Versammlungen des Landesamts 
Verfassungsschutz fest. Bei kleineren Versammlungen oder Veranstaltungen, 
bei denen die Stadt– oder Bezirkskommandos den sicherheitspolizeilichen Ein-
satz selbst führten, lagen keine Gefährdungsanalysen vor.

 – In Tirol hatten die Sicherheitsbehörden vor Ort in neun der 21 überprüften Ein-
sätze keine Gefährdungsanalyse bzw. Lageeinschätzung erstellt.

 – In der LPD Wien gab die behördliche Einsatzleitung bei den überprüften Einsät-
zen bei Fußballspielen die Einsatzstrategie auf Grundlage der Gefährdungsana-
lysen des Szenekundigen Dienstes vor, bei Versammlungen auf Grundlage der 
Gefährdungsanalysen des Landesamts Verfassungsschutz, wobei diese Analysen 
teilweise direkt in den Behördenauftrag eingearbeitet waren.

Der RH erachtete es als zweckmäßig, dass die Einsatzstrategie des sicherheitspoli-
zeilichen Einsatzes bei Veranstaltungen im Wesentlichen auf Grundlage der jewei-
ligen aktuellen Gefährdungsanalyse bzw. Lageeinschätzung erfolgte. Er hielt jedoch 
kritisch fest, dass in der LPD Tirol bei neun der 21 überprüften Einsätze keine Ge-
fährdungsanalyse bzw. Lageeinschätzung vorlag.

Der RH empfahl daher der LPD Tirol, nachvollziehbare Gefährdungsanalysen zur 
Einsatzstrategie des sicherheitspolizeilichen Einsatzes zu erstellen, damit eine bes-
sere Bemessung und Planung der Einsatzkräfte erfolgen kann.

Das Ministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass der Szenekundige Dienst 
der LPD Tirol standardisiert Gefährdungsanalysen für alle Fußballspiele sowie für 
sonstige Sportgroßveranstaltungen erstelle. Bei sonstigen Veranstaltungen erstelle 
je nach Bedarf bzw. Anforderung der Einsatzleitung das Landesamt Verfassungs-
schutz eine Gefährdungsanalyse. Das Ministerium nehme die Empfehlung des RH 
auf und werde bewusstseinsbildend auf die Erstellung von Gefährdungsanalysen 
hinwirken.

Behördenauftrag 

(1) Mit dem Behördenauftrag erteilte die Sicherheitsbehörde (entweder die LPD 
selbst oder die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde) Aufträge an die Exekutive 
und steckte den Rahmen für den Einsatz ab. Die behördliche Einsatzleitung erstellte 
den Behördenauftrag grundsätzlich in enger Abstimmung mit der (polizeilichen) 
Einsatzkommandantin bzw. dem Einsatzkommandanten. Der Behördenauftrag be-
inhaltete sowohl grundsätzliche Anordnungen für die Bewältigung der Gesamtlage 

26.2
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als auch formlose Einzelweisungen. Gemäß der Richtlinie Führungssystem Beson-
dere Lagen des Ministeriums hatte der Behördenauftrag, möglichst in schriftlicher 
Form, insbesondere nachfolgende Punkte klarzustellen:  

 – Beurteilung der Rechtslage,  

 – Rechtsgestaltung im Einzelfall (wie Bescheide und Auflagen),  

 – verantwortliches Behördenorgan,  

 – grundlegende Vorgaben, Ziele und Prioritätenreihung, 

 – Entscheidungsvorbehalte der Behörde und

 – Vorlagepflichten (Berichte/Meldungen).

(2) Von den überprüften LPD hielten Wien und Salzburg die inhaltlichen Vorgaben 
der Richtlinie Führungssystem Besondere Lagen im Wesentlichen ein, wobei in der 
LPD Salzburg in der Regel keine formale Trennung zwischen Behördenauftrag und 
Einsatzbefehl bei Veranstaltungen erfolgte. Da bei der LPD Tirol bei Veranstaltun-
gen die Überwachungsanordnungen die Einsatzgrundlage darstellten und kein ge-
sonderter Behördenauftrag bestand, entsprachen diese inhaltlich nicht der Richtli-
nie Führungssystem Besondere Lagen.

Der RH hielt kritisch fest, dass die Behördenaufträge für Polizeieinsätze bei Groß-
veranstaltungen bei den drei überprüften LPD nicht in allen Fällen der Richtlinie 
Führungssystem Besondere Lagen entsprachen, insbesondere wenn die formale 
Trennung zwischen Behördenauftrag und Einsatzbefehl nicht eingehalten wurde.

Der RH empfahl dem Ministerium und den überprüften LPD, dafür zu sorgen, dass 
die Behördenaufträge bei polizeilichen Großeinsätzen entsprechend den Vorgaben 
der Richtlinie Führungssystem Besondere Lagen erteilt werden.

Laut Stellungnahme des Ministeriums habe es die Empfehlung bei entsprechenden 
Leitertagungen thematisiert. Die LPD seien zusätzlich angewiesen worden, die in 
ihrem Zuständigkeitsbereich als Sicherheitsbehörden erster Instanz zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörden ebenfalls auf die Notwendigkeit von Behördenaufträ-
gen im Sinne der Richtlinie Führungssystem Besondere Lagen zu befassen.

27.2
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Zusammenstellung der Einsatzkräfte

Der Stufenbau der 3D–Einsatzphilosophie des Ministeriums (siehe TZ 22) legte 
grundsätzlich dar, welche Exekutivkräfte bei Großen Sicherheitspolizeilichen Ord-
nungsdienst–Anlässen eingesetzt werden sollten. Die Einschätzung, ob eine Lage 
friedlich, halb– oder unfriedlich war, basierte entsprechend den überprüften LPD 
insbesondere auf

 – der Gefährdungsanalyse (z.B. vom Landesamt Verfassungsschutz, Szenekundi-
gen Dienst),

 – den Erfahrungen aus ähnlichen Anlässen und

 – der Einstufung der allgemeinen Lage, wie bspw. gleichzeitig weitere Veranstal-
tungen, Wetter, Zeit (z.B. wochentags oder Wochenende), Ort oder politische 
Lage.

Zudem war u.a. der Führungsgrundsatz13 „Ökonomie der Kräfte“ zu beachten, nach 
dem die Einsatzkräfte entsprechend ihrer Ausbildung, Ausrüstung und Organisa-
tion eingesetzt werden sollten.

Hinsichtlich der Bemessung der Anzahl an Einsatzkräften verwies der Führungs-
grundsatz „Verhältnismäßigkeit“ auf ein vertretbares Verhältnis zwischen dem mit 
dem Kräfteeinsatz verbundenen Aufwand sowie Risiko und dem dabei erzielbaren 
Einsatzerfolg. Als wesentliche Parameter für die Kräftebemessung im Großen Si-
cherheitspolizeilichen Ordnungsdienst führten die überprüften LPD die Lageein-
schätzung, die sich aus dem Behördenauftrag ergebenen Vorgaben bzw. Aufgaben 
sowie die Erfahrungswerte aus früheren oder ähnlichen Anlässen an.

Der RH stellte anhand der überprüften Einsätze fest, dass bei wiederkehrenden 
Veranstaltungen oder auch bei sehr ähnlichen Anlässen die Anzahl der eingesetz-
ten Kräfte variierte; für den RH waren die dazu dargelegten Gründe, wie bspw. 
veränderte Gefährdungsanalyse, politische Lage, Erfahrungen aus vorangegange-
nen Ereignissen (z.B. Europa League–Fußballspiele), nachvollziehbar.

Kräftezuteilung

(1) Einsätze des Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienstes waren von den 
Stadt– bzw. Bezirkspolizeikommanden grundsätzlich mit den eigenen, örtlich ver-
fügbaren Einsatzkräften abzuwickeln. Waren diese nicht ausreichend, bspw. auf-
grund der Größe des Ereignisses, stellten sie ein Ansuchen an die jeweilige LPD (in 

13 Führungsgrundsätze der Richtlinie Führungssystem Besondere Lagen
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Salzburg und Tirol an die Einsatz–, Grenz– und Fremdenpolizeiliche Abteilung, in 
Wien an die Einsatzabteilung) für eine zusätzliche Kommandierung von ordnungs-
dienstpolizeilichen Kräften.

Damit die Kommandierungen schon im Plandienst entsprechend berücksichtigt 
werden konnten,

 – erstellte die LPD Salzburg laufend eine Einsatzvorschau zum Großen Sicherheits-
polizeilichen Ordnungsdienst, welche die geplanten Veranstaltungen sowie die 
dafür geplanten Einsatzkräfte darstellte;

 – stimmte sich in Tirol die Einsatz–, Grenz– und Fremdenpolizeiliche Abteilung 
— basierend auf den im Einsatzkalender der LPD Tirol vorgesehenen Veranstal-
tungen — frühzeitig mit der verantwortlichen Einsatzkommandantin bzw. dem 
verantwortlichen Einsatzkommandanten ab;

 – versandte die Einsatzabteilung der LPD Wien monatlich eine Vorschau über die 
im Folgemonat geplanten Veranstaltungen einschließlich der vorgesehenen 
Kommandierungen in die Stadtpolizeikommanden.

(2) Wenn die Kräftebemessung eines Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungs-
dienst–Einsatzes das Einsatzkräfte–Kontingent der jeweiligen LPD überstieg bzw. 
Spezialisten, wie bspw. die WEGA, notwendig waren, konnten Einsatzkräfte aus an-
deren Bundesländern angefordert werden. Zu diesem Zweck erhielt die im Minis-
terium zuständige Abteilung II/2 „Einsatzangelegenheiten“ von der „betroffenen“ 
LPD ein Ersuchen zur Fremdkräftegestellung einschließlich Einsatzkonzept und 
Grobkostenschätzung zur Genehmigung. Vor Antragstellung an das Ministerium 
stimmten sich die betroffenen LPD über die mögliche Einsatzkräftegestellung ab. 
Die Genehmigungen des Ministeriums basierten insbesondere auf den Einsatzer-
fahrungen der letzten Jahre und den vorgelegten Gefährdungsanalysen.

Der RH hielt fest, dass die überprüften LPD monatliche Vorschauen nutzten, um 
Einsätze im Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst im Plandienst zu be-
rücksichtigen; trotzdem wurde rund die Hälfte dieser Einsätze auf Basis von Mehr-
dienstleistungen geleistet.

In diesem Zusammenhang wiederholte der RH seine Empfehlung in TZ 16, durch 
eine zielgerichtete Dienstplanung die Einsätze des Großen Sicherheitspolizeilichen 
Ordnungsdienstes verstärkt im Rahmen des Plandienstes wahrzunehmen.

29.2
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Der RH hielt (auf Grundlage der überprüften Einsätze) weiters fest, dass Fremdkräf-
tezuteilungen aus anderen Bundesländern nachvollziehbar und ausreichend be-
gründet erfolgten.

Das Ministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass es bereits entsprechende 
Maßnahmen zur Sicherstellung einer zielgerichteten Dienstplanung unternehme. 
So ziehe es z.B. monatlich die a priori bekannten Anlässe, einschließlich des ver-
mutlichen Kräftekalküls, als Planungsgrundlage für die Dienstplanung der betroffe-
nen Organisationseinheiten heran oder verfüge bei besonderen Großanlässen zen-
trale wie dezentrale Urlaubssperren.

Einsatzbefehl

Der Einsatzbefehl war von der Einsatzkommandantin bzw. dem Einsatzkomman-
danten für den Gesamteinsatz zu erstellen. Es lag in ihrer bzw. seiner Verantwor-
tung, wie der Behördenauftrag bzw. die sich daraus ergebenden Aufgaben erfüllt 
wurden. Der Einsatzbefehl bildete die Grundlage für die weiteren Befehle bzw. Auf-
träge an die nachgeordneten Kommandantinnen und Kommandanten und enthielt 
bspw. die Lage (Gefahren– und Schadenslage sowie die eigene und allgemeine 
Lage), die Vorgaben des Behördenauftrags sowie die Durchführung, wie z.B. die 
eigene Absicht (= Entschluss), die Kräfteeinteilung und die Einzelaufträge.

Während in Tirol und Wien bei den überprüften Einsätzen durchgängig die Einsatz-
kommandantin bzw. der Einsatzkommandant den Einsatzbefehl verfasste, erstellte 
bei der LPD Salzburg teilweise die Einsatz–, Grenz– und Fremdenpolizeiliche Abtei-
lung die Einsatzbefehle; dies traf insbesondere auf Europa League–Fußballspiele 
zu. Die Einsatz–, Grenz– und Fremdenpolizeiliche Abteilung der LPD Salzburg arbei-
tete in diesem Zusammenhang mit der verantwortlichen Einsatzkommandantin 
bzw. dem verantwortlichen Einsatzkommandanten zusammen, um die Inhalte des 
Gesamteinsatzbefehls abzustimmen.

Anhand der überprüften Einsätze stellte der RH positiv fest, dass die Einsatzbefehle 
für Große Sicherheitspolizeiliche Ordnungsdienst–Einsätze in den überprüften LPD 
dem Schema der Richtlinie Führungssystem Besondere Lagen entsprachen. Er kriti-
sierte jedoch, dass in der LPD Salzburg die Einsatzkommandantin bzw. der Einsatz-
kommandant nicht durchgängig die Einsatzbefehle verfasste. Nach Ansicht des RH 
dokumentierte ein Einsatzbefehl transparent die von der Einsatzkommandantin 
bzw. dem Einsatzkommandanten getroffenen Erwägungen hinsichtlich der Umset-
zung des Behördenauftrags sowie die in ihrer bzw. seiner Verantwortung gesetzten 
Maßnahmen und Befehle.

29.3
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Der RH empfahl der LPD Salzburg, darauf hinzuwirken, dass die Einsatzbefehle 
durchgängig von der Einsatzkommandantin bzw. dem Einsatzkommandanten ver-
fasst werden.

Laut Stellungnahme des Ministeriums würden Einsatzbefehle bei Einsätzen auf 
Ebene der Stadt– und Bezirkspolizeikommanden immer von der Einsatzkomman-
dantin oder dem Einsatzkommandanten verfasst. Bei Einsätzen im Rahmen einer 
Besonderen Aufbauorganisation auf Ebene der LPD Salzburg würde der Gesamtein-
satzbefehl durch den Leiter des Fachbereiches EGFA 1 (Einsatz–, Grenz– und Frem-
denpolizeilichen Abteilung) — in Abstimmung mit der Einsatzkommandantin bzw. 
dem Einsatzkommandanten — verfasst. Zukünftig nehme das Ministerium darauf 
Bedacht, dass die Unterfertigung des Gesamteinsatzbefehls im Rahmen einer Be-
sonderen Aufbauorganisation durch die Einsatzkommandantin bzw. den Einsatz-
kommandanten und die Unterfertigung der jeweiligen Einsatzabschnitte durch die 
verantwortlichen Einsatzabschnittskommandantinnen und –kommandanten er-
folge.

Dokumentation von Einsätzen

(1) Der Erlass zum Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst gab grundle-
gende Regelungen zur Dokumentation vor. So waren bei Anlässen mit Großem 
 Sicherheitspolizeilichen Einsatz immer eine Aktenführung zu bestimmen und die 
Einsätze zu dokumentieren.

Konkrete Vorgaben, wie Einsätze zu dokumentieren waren, erfolgten im Behörden-
auftrag und/oder Einsatzbefehl; so waren bei den überprüften Einsätzen in den LPD 
zusätzlich zur Aktenführerin bzw. zum Aktenführer Maßnahmen zur Dokumenta-
tion angeführt, wie bspw.

 – EPS–web (zentrales elektronisches Protokollierungssystem des Ministeriums), 

 – Dokumentations– oder Beweissicherer–Teams oder

 – angeordnete Videoüberwachung.

Darüber hinaus musste bei Sportveranstaltungen gemäß dem Handbuch ein Be-
richt des Szenekundigen Dienstes an das Ministerium vorgelegt werden sowie die 
Einsatzkommandantin bzw. der Einsatzkommandant einen Kurzbericht mittels For-
mulars im Protokollier–, Anzeigen– und Datenmodul erstellen. Bei Sportveranstal-
tungen mit sicherheitspolizeilicher Relevanz musste ein Sofortbericht über anfal-
lende Amtshandlungen vorgelegt werden.

30.3
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(2) Bei allen überprüften Einsätzen in den LPD erstellte die Einsatzkommandantin 
bzw. der Einsatzkommandant den Kurzbericht sowie der Szenekundige Dienst sei-
nen Bericht bei Sportveranstaltungen.

 – In der LPD Salzburg erfolgte in Übereinstimmung mit den Vorgaben die Doku-
mentation bei einer Besonderen Aufbauorganisation grundsätzlich mittels EPS–
web. Bei Risikofußballspielen erstellte die Einsatzkommandantin bzw. der Ein-
satzkommandant einen Gesamteinsatzbericht. Bei Versammlungen oder 
sonstigen Veranstaltungen erfolgten meist nur Einsatzmeldungen und ein Tätig-
keitsbericht, sofern dieser angeordnet war.

 – Die LPD Tirol legte in sieben der überprüften 21 Einsätze mit den zur Verfügung 
gestellten Akten keine Berichte oder sonstige Dokumentation (wie bspw. EPS–
web–Protokolle) über den Ablauf der Einsätze vor.

 – Die LPD Wien erstellte bei Großveranstaltungen in Übereinstimmung mit den 
Vorgaben ebenfalls grundsätzlich ein EPS–web–Protokoll, bei den meisten Ein-
sätzen erfolgte daher kein gesammelter Abschlussbericht. Darüber hinaus wur-
den Verlaufsberichte, ein Einsatztagebuch oder Einsatzabschnittsberichte ver-
fasst bzw. geführt.

Der RH hielt kritisch fest, dass in der LPD Tirol bei einem Drittel der überprüften 
Einsätze entgegen den Vorgaben keine ausreichende Dokumentation – bspw. mit-
tels EPS–web–Protokolls – über den Ablauf der Einsätze vorlag. Eine nachgängige 
Evaluierung bei Problemen in der Abwicklung war dadurch erschwert.

Er empfahl daher der LPD Tirol, den Ablauf polizeilicher Großeinsätze zumindest 
mittels EPS–web zu dokumentieren und die entsprechenden Protokolle aufzube-
wahren.

Laut Stellungnahme des Ministeriums würden Einsätze im Großen Sicherheitspoli-
zeilichen Ordnungsdienst regelmäßig mittels EPS–web dokumentiert. Eine Aufbe-
wahrung/Speicherung sei nur im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Zeiträume 
möglich.

Der RH entgegnete, dass die LPD Salzburg und Wien bei entsprechendem Bedarf 
Ausdrucke aus dem EPS–web–Protokoll bei den jeweiligen Einsatzakten aufbe-
wahrten und damit unabhängig von der Speicherungsdauer zur Verfügung hatten. 
Er verblieb daher bei seiner Empfehlung an die LPD Tirol, den Ablauf polizeilicher 
Großeinsätze zumindest mittels EPS–web zu dokumentieren und gegebenenfalls 
entsprechende Protokolle zu Dokumentationszwecken aufzubewahren.

31.2
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Evaluierung von Einsätzen

(1) Regelungen zu Evaluierungen fanden sich im Erlass Reflexion und Evaluierung 
von Amtshandlungen und Einsätzen des Ministeriums vom Oktober 2012 und dem 
dazugehörigen Evaluierungsleitfaden sowie im Erlass zum Großen Sicherheitspoli-
zeilichen Ordnungsdienst. Eine Evaluierung sollte den Nutzen von polizeilichen 
Maßnahmen beurteilen und — basierend auf praktischen Erkenntnissen — mögli-
che Handlungsalternativen aufzeigen. Dadurch sollte den Führungskräften in der 
Organisation ermöglicht werden, fundierte Entscheidungen zu treffen. Zudem soll-
ten durch eine kritische und konstruktive Auseinandersetzung mit Schwachstellen 
und Fehlern eine Qualitätssteigerung erreicht sowie Best–Practice–Beispiele er-
kannt werden.

Nachbesprechungen sollten gemäß Erlass zum Großen Sicherheitspolizeilichen 
Ordnungsdienst zur Optimierung des Kommunikations– und Schnittstellenmanage-
ments unmittelbar nach Einsatzabschluss durchgeführt werden.

Grundsätzlich konnte bei polizeilichen Großeinsätzen die Einsatzleitung und/oder 
die Einsatzkommandantin bzw. der Einsatzkommandant entscheiden, ob Evaluie-
rungen durchgeführt wurden. Berichte über durchgeführte Evaluierungen waren 
im Wege der jeweiligen LPD einmal jährlich bis 31. Jänner des Folgejahres an das 
Ministerium zu übermitteln. Das Ministerium erstellte einen Jahresbericht.

Im Prüfungszeitraum erfolgten laut Jahresberichten des Ministeriums bundesweit 
folgende Evaluierungen von Großveranstaltungen:

Tabelle 13: Evaluierungen von Großveranstaltungen bundesweit in den Jahren 2013 bis 2016

Jahr
Evaluierungen 

insgesamt
Übermittlungen an das BMI Resultierende Maßnahmen

Anzahl

2013 20 6 3

2014 26 12 9

2015 15 3 2

2016 17 5 4

Summe 78 26 18

Quellen: BMI; RH 

Das Ministerium zeichnete die Anzahl von bundesweiten Einsätzen mit Großem 
Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst nicht auf. Nach den Erhebungen des RH 
fanden im Prüfungszeitraum in den Ländern Salzburg, Tirol und Wien 1.380 polizei-

32.1
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liche Großeinsätze statt. Bezogen auf diese Zahl entsprächen die 78 bundesweit 
durchgeführten Evaluierungen rd. 5,6 %. Gemessen an der bundesweiten Anzahl 
polizeilicher Großeinsätze liegt der Prozentsatz daher noch deutlich niedriger. In 
den LPD erfolgte bei den überprüften Einsätzen im Prüfungszeitraum folgende An-
zahl an Nachbesprechungen bzw. Evaluierungen:

Tabelle 14: Evaluierungen in den LPD Salzburg, Tirol und Wien 2013 bis 2016

LPD

Salzburg Tirol Wien

Anzahl

Einsätze 21 21 32

Nachbesprechungen 4 0 2

Evaluierungen 2 3 4

Quellen: LPD; RH 

 – In der LPD Salzburg wurden Evaluierungen nicht regelmäßig vorgenommen.

 – Die LPD Tirol evaluierte bspw. jährlich den Polizeieinsatz beim Hahnenkamm-
rennen. Die Evaluierung diente als Grundlage für die Einsatzplanung im nächs-
ten Jahr.

 – Die LPD Wien evaluierte seit 2014 jährlich den Polizeieinsatz beim Wiener Aka-
demikerball.

Ansonsten wurden Evaluierungen von polizeilichen Großeinsätzen nicht regelmä-
ßig vorgenommen, sondern nur dann, wenn der Polizeieinsatz nicht planmäßig 
funktioniert hatte. Dies betraf bspw. bei der LPD Salzburg das Spiel Red Bull Salz-
burg gegen Ajax Amsterdam im Jahr 2014, bei der LPD Tirol die Demonstration ge-
gen ein Burschenschafter–Treffen im Jahr 2013 und bei der LPD Wien das Fußball-
spiel SK Rapid gegen FC Nürnberg im Jahr 2013.

Nachbesprechungen fanden nach Auskunft der drei LPD meist im Zusammenhang 
mit regelmäßigen Einsätzen, wie bspw. Bundesligaspielen und Konzerten, statt. Es 
bestanden darüber allerdings entgegen dem Evaluierungsleitfaden keine Aufzeich-
nungen.

(2) Zusätzlich dazu sollte gemäß Erlass zum Großen Sicherheitspolizeilichen Ord-
nungsdienst bei ausgesuchten Anlässen über Auftrag des Ministeriums zwecks 
Qualitätssicherungsmaßnahmen ein Evaluierungsteam gebildet und zum Einsatz 
entsandt werden. Das Evaluierungsteam sollte sich aus einer Vertreterin bzw. ei-
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nem Vertreter der den Einsatz leitenden Sicherheitsbehörde und zwei Bedienste-
ten des Ministeriums zusammensetzen. Das Team sollte die behördlichen und exe-
kutiven Einsatzmaßnahmen beurteilen sowie einen Evaluierungsbericht erstellen. 

 – In der LPD Salzburg und der LPD Wien waren im Prüfungszeitraum keine derar-
tigen Evaluierungsteams eingesetzt.

 – In der LPD Tirol war der gesamte Einsatz im Rahmen des G7–Gipfels und des 
Bilderbergtreffens, soweit österreichische Behörden oder Exekutivkräfte betrof-
fen waren, Gegenstand einer entsprechenden Evaluierung. Das Ministerium be-
gleitete den Einsatz in Tirol mit zwei Beobachterteams. Die Evaluierung führte 
zu insgesamt zwölf Empfehlungen in den Bereichen Organisations– und Perso-
nalentwicklung.

(3) Im Handbuch Sportveranstaltungen war seit dem Jahr 2016 die Einrichtung von 
Evaluierungsteams vorgesehen, die gezielt Evaluierungen von sportlichen Großver-
anstaltungen, insbesondere von sensiblen Fußballspielen, vornehmen sollten, um 
bundesweite Standards zu vergleichen und Best–Practice–Modelle erkennen zu 
können. Das Ministerium wollte dazu einen Pool von Expertinnen und Experten 
nominieren. Ein Evaluierungsteam sollte aus zwei Bediensteten des Ministeriums 
sowie zwei Bediensteten nachgeordneter Organisationseinheiten bestehen. Zur 
Zeit der Gebarungsüberprüfung waren die Expertinnen und Experten bzw. Evaluie-
rungsteams noch nicht nominiert und eingesetzt.

Der RH hielt kritisch fest, dass das Ministerium bzw. die überprüften LPD keine re-
gelmäßigen standardisierten Evaluierungen von polizeilichen Großeinsätzen durch-
führten und dass die Anzahl der durchgeführten Evaluierungen in Relation zu den 
polizeilichen Großeinsätzen gering war, obwohl sich das Ministerium dies im Erlass 
zum Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst selbst zum Ziel gesetzt hatte.

Der RH kritisierte weiters, dass die im Handbuch Sportveranstaltungen vorgesehe-
nen Expertinnen und Experten noch nicht nominiert und die Evaluierungsteams 
nicht eingerichtet waren.

Der RH empfahl dem Ministerium und den LPD, regelmäßig polizeiliche Großein-
sätze zu evaluieren und Erkenntnisse von allgemeiner Relevanz bundesweit in die 
Ausbildung der Einsatzkräfte sowie in die Planung und Durchführung von Einsätzen 
einfließen zu lassen.

Evaluierungen sollten dazu dienen, Fehler aufzuarbeiten, Qualität zu sichern, Best–
Practice–Modelle erkennen zu können und bundesweit einheitliche Standards fest-
zulegen.

32.2
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Der RH empfahl dem Ministerium, die im Handbuch Sportveranstaltungen für 
sportliche Großveranstaltungen vorgesehenen Expertinnen und Experten zu nomi-
nieren und Evaluierungsteams einzusetzen.

Laut Stellungnahme des Ministeriums verweise es gegenüber den LPD regelmäßig 
auf die Bestimmungen des bestehenden Evaluierungs–Erlasses. Das Ministerium 
sei sich aber bewusst, dass diese Prozesse mit einem erheblichen zeitlichen und 
personellen Aufwand verbunden seien und nicht aus jeder Evaluierung zwingend 
ein Mehrwert für die gesamte Organisation abgeleitet werden könne.

Großeinsätze würden grundsätzlich evaluiert, wobei sich dies nicht immer auf den 
gesamten Einsatz, sondern auch auf Teilbereiche erstrecken könne. Neben Evaluie-
rungen im Sinne des Erlasses würden regelmäßig auch zahlreiche Anlässe einer 
Nachbearbeitung in unterschiedlicher Form zum Zwecke der Organisationsentwick-
lung unterzogen (bspw. Reflexion mit den eingesetzten Kommandantinnen und 
Kommandanten nach einem Einsatz, Besprechungen, Feedback–Runden, schriftli-
che Berichterstattung, Auswertung der im Einsatz produzierten Dokumente, 
Durcharbeitung des EPS–web–Protokolls, Beurteilung/Analyse von Zwangsmittel-
anwendungen/Waffengebräuchen).

Weiters teilte das Ministerium mit, dass es mittels Erlasses vom 15. Septem-
ber 2017 eine diesbezügliche Interessentensuche für Expertinnen und Experten 
initiiert habe.

32.3
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Schlussempfehlungen

Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

Bundesministerium für Inneres

(1) Im Rahmen der verfassungsrechtlichen Möglichkeiten wäre auf eine Anglei-
chung der Veranstaltungsgesetze hinsichtlich der maßgeblichen Bestimmun-
gen für das Zusammenwirken mit den Sicherheitsbehörden und für den po-
lizeilichen Einsatz bei Veranstaltungen hinzuwirken. (TZ 3)

(2) Die pauschalen Kostensätze für polizeiliche Großeinsätze wären unter Ein-
beziehung des Sachaufwands zu errechnen, um damit eine verbesserte Ba-
sis für interne Kostenberechnungen sowie die Festlegung kostendeckender 
Überwachungsgebühren zu erhalten. (TZ 5)

(3) Es wären Vorgaben für eine einheitliche Erfassung der für polizeiliche Groß-
einsätze eingesetzten Ressourcen durch die LPD zu erteilen. (TZ 6)

(4) Die Höhe der mit Verordnung festgelegten Überwachungsgebühren wäre re-
gelmäßig an die tatsächlichen Kosten anzupassen. (TZ 7)

(5) Es wäre darauf hinzuwirken, den Kostendeckungsgrad für die Überwachung 
von Veranstaltungen zu erhöhen. Zu prüfen wäre bspw. die Schaffung recht-
licher Möglichkeiten zur Weiterverrechnung von Kosten für erforderliche 
Sicherungsmaßnahmen außerhalb der unmittelbaren Veranstaltungsstätten 
und der Veranstaltungsdauer sowie für die — bei entsprechendem Risikopo-
tenzial erforderliche — Vorhaltung von Einsatzreserven. (TZ 8)

(6) Es wäre sicherzustellen, dass die LPD die Überwachungsgebührenrechnun-
gen vollständig und ordnungsgemäß als Forderung an den jeweiligen Veran-
stalter im Rechnungswesen des Bundes erfassen. (TZ 10)

(7) Eine geeignete Grundlage für die Bereitstellung systematischer und zuver-
lässiger Daten zum Personalressourceneinsatz für polizeiliche Großeinsätze 
wäre zu schaffen. Dabei wären die Erfahrungen aus dem Probebetrieb der 
geplanten GSOD–Applikation entsprechend zu berücksichtigen. (TZ 11)

(8) Es wäre sicherzustellen, dass die LPD die polizeilichen Großeinsätze künf-
tig vollständig und einheitlich erfassen. Auf dieser Grundlage sollte neben 
dem Ressourceneinsatz zur Sicherung konkreter Veranstaltungen auch der 
Ressourceneinsatz des Ministeriums insgesamt sowie gegliedert nach Bun-
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desländern, Einsatzkategorien und Zeiträumen umfassend und differenziert 
dargestellt werden. (TZ 11) 

(9) Im Hinblick auf den verstärkten Einsatz der Ordnungsdienstpolizei und hohe 
Mehrdienstleistungen wären die Sollstände der Einsatzeinheiten und Ord-
nungsdiensteinheiten zu evaluieren und Änderungen entsprechend zu doku-
mentieren. Dabei wäre auch auf die zu bewältigenden Aufgaben der jeweili-
gen LPD individuell einzugehen. (TZ 12, TZ 13)

(10) Im Zuge der geplanten Neubeurteilung der Ordnungsdiensteinheiten wären 
die für die einzelnen LPD festgelegten Zielgrößen — auch im Hinblick auf be-
stehende Überstände bei den Einsatzeinheiten, wie bspw. bei den LPD Salz-
burg und Tirol — zu evaluieren und die Ursachen für Verzögerungen beim 
Vollausbau der Ordnungsdiensteinheiten zu analysieren. Darauf basierend 
wären zielgerichtete Maßnahmen, wie z.B. eine Erweiterung der Möglich-
keit zur Verpflichtung von Exekutivbediensteten bei Mangel an freiwilligen 
Bewerberinnen und Bewerbern, zu setzen, um den Aufbau in allen LPD ehe-
baldig abschließen zu können. (TZ 14)

(11) Angesichts der Entwicklungen von Migration und Terrorgefahr, des steigen-
den Personalressourceneinsatzes und des sinkenden Deckungsgrads durch 
Überwachungsgebühren wäre zu analysieren, inwieweit die bestehenden 
Vorgangsweisen bei der Organisation polizeilicher Großeinsätze den An-
forderungen entsprechen. Weiters wären Strategien zu erarbeiten, um auf 
kurz– und mittelfristige Phänomene möglichst kosteneffizient reagieren zu 
können. (TZ 15)

(12) Die Gründe für den hohen Anteil der Mehrdienstleistungen beim Großen 
 Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst sollten (insbesondere im Hinblick 
auf das Dienstzeitsystem) evaluiert werden. (TZ 16, TZ 29)

(13) Entsprechende Maßnahmen wären zu setzen, um die Grundausbildung von 
Kommandantinnen und Kommandanten von Einsatzeinheiten durch die 
WEGA zu gewährleisten. (TZ 19)

(14) Der Personalbedarf im Kompetenz– und Informationszentrum der WEGA 
wäre zu evaluieren und entsprechende Arbeitsplatzbeschreibungen wären 
zu erstellen. (TZ 20)

(15) Maßnahmen wären zu setzen, um ein qualitätsvolles Ausbildungscontrolling 
für Einsatzeinheiten und Ordnungsdiensteinheiten durch das Kompetenz– 
und Informationszentrum der WEGA zu gewährleisten. (TZ 20)

III-122 der Beilagen XXVI. GP - Bericht - Hauptdokument68 von 82

www.parlament.gv.at



  67

Polizeiliche Großeinsätze

Bericht des Rechnungshofes

(16) Es wäre sicherzustellen, dass den im Großen Sicherheitspolizeilichen Ord-
nungsdienst eingesetzten Exekutivbediensteten entsprechende Schutzaus-
rüstung zur Verfügung steht, um einen bestmöglichen Schutz zu gewährleis-
ten. (TZ 21)

(17) Das Handbuch Großer Sicherheitspolizeilicher Ordnungsdienst wäre rasch 
zu aktualisieren und regelmäßig den aktuellen Entwicklungen anzupassen. 
(TZ 22)

(18) Die im Handbuch Sportveranstaltungen für sportliche Großveranstaltungen 
vorgesehenen Expertinnen und Experten wären zu nominieren und Evaluie-
rungsteams einzusetzen. (TZ 32)

Bundesministerium für Inneres und Landespolizeidirektionen Salzburg, Tirol und Wien

(19) Es wäre dafür Sorge zu tragen, dass die Behördenaufträge bei polizeilichen 
Großeinsätzen entsprechend den Vorgaben der Richtlinie Führungssystem 
Besondere Lagen erteilt werden. (TZ 27)

(20) Polizeiliche Großeinsätze wären regelmäßig zu evaluieren. Weiters sollten 
Erkenntnisse von allgemeiner Relevanz bundesweit in die Ausbildung der 
Einsatzkräfte sowie in die Planung und Durchführung von Einsätzen einflie-
ßen. (TZ 32)

Landespolizeidirektionen Salzburg, Tirol und Wien

(21) Einsätze im Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst wären durch 
zielgerichtete Dienstplanung verstärkt im Rahmen des Plandienstes wahrzu-
nehmen. (TZ 16, TZ 29)

(22) Die rollierende Überprüfung zur weiteren Eignung der Exekutivbediensteten 
der Einsatzeinheiten wäre termingerecht durchzuführen. (TZ 18)

Landespolizeidirektion Salzburg

(23) Das standardisierte Auswahlverfahren für Exekutivbedienstete der Einsatz-
einheit wäre durchzuführen. (TZ 18)

(24) Es wäre darauf hinzuwirken, dass die Einsatzbefehle durchgängig von der 
Einsatzkommandantin bzw. dem Einsatzkommandanten verfasst werden. 
(TZ 30)
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Landespolizeidirektion Tirol

(25) Die für Exekutivbedienstete in Einsatzeinheiten erlassmäßig vorgesehene 
Ausbildung wäre in vollem zeitlichen Umfang durchzuführen. (TZ 19)

(26) Nachvollziehbare Gefährdungsanalysen zur Einsatzstrategie des sicherheits-
polizeilichen Einsatzes wären zu erstellen, damit eine bessere Bemessung 
und Planung der Einsatzkräfte erfolgen kann. (TZ 26)

(27) Der Ablauf polizeilicher Großeinsätze wäre zumindest mittels EPS–web zu 
dokumentieren und die entsprechenden Protokolle wären aufzubewahren. 
(TZ 31)

III-122 der Beilagen XXVI. GP - Bericht - Hauptdokument70 von 82

www.parlament.gv.at



  69

Polizeiliche Großeinsätze

Bericht des Rechnungshofes

Anhang 1 

Nachstehende Tabelle enthält eine zusammenfassende Darstellung der für die Or-
ganisation und Abwicklung der Einsätze wesentlichen Elemente sowie den Hinweis 
auf die Textzahl, in der die Ergebnisse der Stichprobe jeweils näher behandelt wer-
den: 

Tabelle A: Darstellung wesentlicher Elemente für die Organisation und Abwicklung der  
überprüften Einsätze

LPD Salzburg LPD Tirol LPD Wien

Information der Polizei  
(siehe TZ 25)

Versammlungen: Versammlungsanzeige, Veranstaltungen: in der Regel bereits aus Spielplänen oder Veranstaltungs-
programmen, ansonsten Anmeldung bzw. Genehmigung bei der bzw. durch die Veranstaltungsbehörde

Gefährdungsanalyse  
(siehe TZ 26)

– Versammlungen:

 schriftlich bei fünf Einsätzen durch 
Landesamt Verfassungsschutz, bei 
einem Einsatz keine

–  Fußball und sonstige Sport-
veranstaltungen:

 bei allen 13 Einsätzen durch den 
Szenekundigen Dienst, bei einem 
Einsatz zusätzlich durch Bundes-
amt und Landesamt Verfassungs-
schutz

– sonstige Veranstaltungen:

bei beiden Einsätzen keine

– Versammlungen:

 schriftlich bei je einem Einsatz 
durch Landesamt Verfassungs-
schutz und BH Innsbruck (im Be-
hördenauftrag), einmal integriert 
in Einsatzbefehl Stadtpolizeikom-
mando Innsbruck, zweimal keine

–  Fußball und sonstige Sport-
veranstaltungen:

 bei sieben Einsätzen durch den 
Szenekundigen Dienst, bei drei 
Einsätzen keine

– sonstige Veranstaltungen:

 bei je einem Einsatz in behördli-
chen Überwachungsauftrag bzw. 
in Einsatzbefehl integriert, bei vier 
Einsätzen keine

– Versammlungen:

 schriftlich bei neun Einsätzen Lan-
desamt Verfassungsschutz, bei ei-
nem Einsatz in Einsatzbefehl integ-
riert, einmal keine

–  Fußball und sonstige Sport-
veranstaltungen:

 bei allen elf Einsätzen durch den 
Szenekundigen Dienst

– sonstige Veranstaltungen:

 bei je einem Einsatz durch Szene-
kundigen Dienst und Bundesamt 
für Verfassungsschutz, bei vier 
Einsätzen  Landesamt Verfassungs-
schutz, bei drei Einsätzen Polizei-
kommissariate bzw. Stadtpolizei-
kommanden

– Konferenz:

 Bundesamt  bzw. Landesamt Ver-
fassungsschutz

Behördliche Anordnung zur Über-
wachung einer Veranstaltung (siehe 
TZ 9)

bei zwei Einsätzen durch die LPD, 
 Sicherheits– und Verwaltungspolizei-
liche Abteilung (SVA), bei zwölf 
 Einsätzen durch eine Bezirkshaupt-
mannschaft (BH)

bei vier Einsätzen durch die LPD, 
SVA, bei zehn Einsätzen durch eine 
BH

bei 14 Einsätzen durch Polizeikom-
missariate
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LPD Salzburg LPD Tirol LPD Wien

Behördenauftrag an die Polizei 
(siehe TZ 27)

– Versammlungen:

 schriftlich bei zwei Einsätzen durch 
die SVA, bei vier Einsätzen in Kurz-
form per Mail

– Fußball:

 bei sechs Einsätzen in den Einsatz-
befehl integriert, bei vier Einsätzen 
kein schriftlicher Behördenauftrag 
(Grundauftrag BH), bei einem Ein-
satz Auftrag per Mail durch die SVA 

–  sonstige (Sport–)Veranstaltungen:

 bei den vier Einsätzen kein eigener 
Behördenauftrag, bei drei davon 
Grundlage behördliche Überwa-
chungsanordnung

– Versammlungen:

 schriftlich bei drei Einsätzen durch 
die SVA, bei je einem Einsatz 
durch Landesamt Verfassungs-
schutz und BH Innsbruck

–  Veranstaltungen (Fußball und sons-
tige):

bei je einem Einsatz durch Landes-
amt Verfassungsschutz und 
BH Kitzbühel; bei 14 Einsätzen 
kein eigener Behördenauftrag, bei 
dreizehn davon Grundlage be-
hördliche Überwachungsanord-
nung

– Versammlungen:

 schriftlich bei neun Einsätzen 
durch Landesamt Verfassungs-
schutz, bei zwei Einsätzen kein 
schriftlicher Behördenauftrag

– Fußball:

 schriftlich bei acht Einsätzen durch 
Polizeikommissariate, einmal 
durch zentrale Koordination der 
LPD

–  sonstige Sportveranstaltungen (Eis-
hockey):

 bei den zwei Einsätzen kein eige-
ner Behördenauftrag, Grundlage 
jeweils behördliche Überwa-
chungsanordnung

– sonstige Veranstaltungen:

 schriftlich bei je vier Einsätzen 
durch Polizeikommissariate und 
Landesamt Verfassungsschutz, bei 
einem Einsatz Auftrag des BMI

– Konferenz:

Landesamt Verfassungsschutz

Kräftezuteilung (siehe TZ 29) bei 18 Einsätzen mittels „LPD–Auf-
trag“ der Einsatz–, Grenz– und Frem-
denpolizeilichen Abteilung, bei drei 
Einsätzen keine gesonderte Zuteilung

bei fünf Einsätzen zusätzliche Zutei-
lung von Ordnungsdiensteinheiten 
anderer LPD

bei 18 Einsätzen mittels „Zuteilungs– 
und Dienstanweisung“ der Einsatz–, 
Grenz– und Fremdenpolizeilichen 
Abteilung, bei drei Einsätzen keine 
gesonderte Zuteilung

bei drei Einsätzen zusätzliche Zutei-
lung von Ordnungsdiensteinheiten 
anderer LPD

bei 27 Einsätzen mittels „Komman-
dierung“ durch die Einsatzabteilung, 
bei zwei Einsätzen durch Stadtpoli-
zeikommanden, bei drei Einsätzen 
keine gesonderte Zuteilung

bei fünf Einsätzen zusätzliche Zutei-
lung von Ordnungsdiensteinheiten 
anderer LPD

Einsatzbefehl (siehe TZ 30) – Versammlungen:

 bei zwei Einsätzen schriftlich durch 
Stadtpolizeikommando Salzburg, 
bei vier Einsätzen keiner (davon bei 
drei Einsätzen bloße Bereitstellung 
von Einsatzkräften zur Unterstüt-
zung des Stadtpolizeikommandos, 
bei einem Einsatz Vorbesprechung)

– Fußball:

 bei sechs Einsätzen Gesamteinsatz-
befehl der LPD, bei vier Einsätzen 
Einsatzbefehl Bezirkspolizeikom-
mando, einmal Stadtpolizeikom-
mando Salzburg

–  sonstige (Sport–)Veranstaltungen:

 bei einem Einsatz Stadtpolizeikom-
mando, bei zwei Einsätzen Bezirks-
polizeikommando, bei einem Ein-
satz keiner

 sechs Einsätze im Rahmen einer 
Besonderen Aufbauorganisation

– Versammlungen: 

 schriftlich bei vier Einsätzen durch 
Stadtpolizeikommando, bei einem 
Einsatz Bezirkspolizeikommando 
Innsbruck

– Fußball:

 bei drei Einsätzen Stadtpolizei-
kommando Innsbruck (jeweils 
Rahmenbefehl für ganze Saison), 
bei drei Einsätzen Bezirkspolizei-
kommanden

–  sonstige (Sport–)Veranstaltungen:

 bei zwei Einsätzen LPD, bei fünf 
Einsätzen Bezirkspolizeikomman-
den, bei zwei Einsätzen Stadtpoli-
zeikommando Innsbruck, bei ei-
nem Einsatz keiner

 zwei Einsätze im Rahmen einer 
Besonderen Aufbauorganisation

– Versammlungen: 

 schriftlich bei acht Einsätzen durch 
die Einsatzabteilung der LPD, bei 
drei Einsätzen Stadtpolizeikom-
manden

– Fußball:

 bei einem Einsatz Einsatzabtei-
lung, bei acht Einsätzen Stadtpoli-
zeikommanden

–  sonstige (Sport–)Veranstaltungen:

 bei vier Einsätzen Einsatzabtei-
lung, bei vier Einsätzen Stadtpoli-
zeikommanden, bei drei Einsätzen 
keiner (zwei Einsätze gemäß Be-
hördenauftrag, ein Einsatz im Rah-
men des Objektschutzes)

– Konferenz:

 Durchführungsplan (Einsatz ge-
mäß Behördenauftrag)

 14 Einsätze im Rahmen einer Be-
sonderen  Aufbauorganisation

III-122 der Beilagen XXVI. GP - Bericht - Hauptdokument72 von 82

www.parlament.gv.at



  71

Polizeiliche Großeinsätze

Bericht des Rechnungshofes

LPD Salzburg LPD Tirol LPD Wien

Dokumentation, Berichte  
(siehe TZ 31)

– Versammlungen:

 bei allen sechs Einsätzen Einsatz-
meldung der Einsatzeinheit, einmal 
Verwendung EPS–web (zentrales 
elektronisches Protokollierungssys-
tem des BMI)

– Fußball:

 bei allen elf Einsätzen Kurzbericht 
Einsatzkommandantin bzw. Ein-
satzkommandant, Bericht des Sze-
nekundigen Dienstes und Verwen-
dung EPS–web; bei drei Einsätzen 
zusätzlich Einsatzmeldung der Ein-
satzeinheit

– sonstige Sportveranstaltungen:

 bei einem Einsatz Kurzbericht, Be-
richt des Szenekundigen Dienstes 
und Einsatzmeldung, bei einem 
Einsatz nur Bericht des Szenekun-
digen Dienstes

– sonstige Veranstaltungen:

 bei beiden Einsätzen Einsatzmel-
dung der Einsatzeinheit

– Versammlungen: 

 bei allen fünf Einsätzen keine 
schriftlichen Berichte, bei zwei da-
von Verwendung des EPS–web

– Fußball:

 bei allen sechs Einsätzen Kurzbe-
richt Einsatzkommandantin bzw. 
Einsatzkommandant, Bericht des 
Szenekundigen Dienstes und Ver-
wendung EPS–web

–  sonstige Sportveranstaltungen:

 bei zwei Einsätzen Kurzbericht Ein-
satzkommandantin bzw. Einsatz-
kommandant, Bericht des Szene-
kundigen Dienstes und 
Verwendung EPS–web; bei einem 
Einsatz nur Kurzbericht, bei einem 
Einsatz kein schriftlicher Bericht

– sonstige Veranstaltungen:

 bei einen Einsatz Verlaufsbericht 
Landesamt Verfassungsschutz, bei 
zwei Einsätzen Verwendung EPS–
web, bei drei Einsätzen kein 
schriftlicher Bericht

– Versammlungen: 

 bei sechs Einsätzen Einsatzbericht 
Einsatzkommandantin bzw. Ein-
satzkommandant, bei fünf Einsät-
zen nur Berichte der Einsatzab-
schnitte; bei zwei Einsätzen zu-
sätzlich Endbericht der Einsatz-
leitung; bei allen elf Einsätzen 
Verwendung EPS–web

– Fußball:

 bei allen neun Einsätzen Kurzbe-
richt Einsatzkommandantin bzw. 
Einsatzkommandant, Bericht des 
 Szenekundigen Dienstes und Ver-
wendung EPS–web

–  sonstige Sportveranstaltungen:

 bei beiden Einsätzen Kurzbericht 
Einsatzkommandantin bzw. Ein-
satzkommandant und Bericht des 
 Szenekundigen Dienstes

– sonstige Veranstaltungen:

 bei sechs Einsätzen Einsatzbericht 
Einsatzkommandantin bzw. Ein-
satzkommandant (zweimal Ver-
wendung EPS–web), bei zwei Ein-
sätzen nur Berichte der 
Einsatzabschnitte (und Verwen-
dung EPS–web), bei einem Einsatz 
nur Verwendung EPS–web

– Konferenz:

Berichte der Einsatzabschnitte

Evaluierung (siehe TZ 32) bei zwei Einsätzen bei drei Einsätzen bei vier Einsätzen 

Quellen: LPD Salzburg, Tirol und Wien; RH
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Polizeiliche Großeinsätze

Anhang 2 

Ausgewählte Einsätze

Tabelle B: Einsätze Salzburg

Datum Veranstaltung Kategorie Behördenauftrag Einsatzbefehl
Eingesetzte Exeku

tivbedienstete  
(davon verrechnet)

Verrechnete 
Überwachungs  

ge bühren

2. Mai 2013 Wahlversammlung FPÖ Versammlung LPD Salzburg (SVA) Einsatzbefehl Stadtpolizei-
kommando Salzburg

24 (–) keine

31. Juli 2013 Champions League RB 
Salzburg – Fenerbahce 
Istanbul

Fußballspiel im Gesamteinsatzbe-
fehl integriert

Gesamteinsatzbefehl 
LPD Salzburg (Besondere 
Aufbauorganisation)

341 (195) 542,5 Stunden, 
12.534 EUR

24. Oktober 2013 Europa League RB Salz-
burg – Standard Lüttich

Fußballspiel im Gesamteinsatzbe-
fehl integriert

Gesamteinsatzbefehl 
LPD Salzburg (Besondere 
Aufbauorganisation)

201 (90) 227,5 Stunden, 
5.613 EUR

30. November 2013 Bundesliga Grödig – 
Austria

Fußballspiel kein schriftlicher 
 Behördenauftrag – 
Grundauftrag  BH Salz-
burg Umgebung

Einsatzbefehl Bezirkspoli-
zeikommando Salzburg 
Umgebung

114 (80) 165 Stunden, 
3.597 EUR

31. Dezember 2013 Silvesterfeiern Veranstaltung 
sonstige

kein Behördenauftrag Einsatzbefehl Stadtpolizei-
kommando Salzburg

30 (–) keine

27. Februar 2014 Europa League RB Salz-
burg – Ajax Amsterdam

Fußballspiel im Gesamteinsatzbe-
fehl integriert

Gesamteinsatzbefehl 
LPD Salzburg (Besondere 
 Aufbauorganisation)

360 (195) 582,5 Stunden, 
12.699 EUR

20. März 2014 Europa League RB Salz-
burg – FC Basel

Fußballspiel im Gesamteinsatzbe-
fehl integriert

Gesamteinsatzbefehl 
LPD Salzburg (Besondere 
 Aufbauorganisation)

763 (250) 802,5 Stunden, 
19.872 EUR

17. Mai 2014 Kundgebung der HOSI Versammlung LPD Salzburg (SVA) in 
Kurzform per Mail

kein Einsatzbefehl (Ein-
satzkräfte zur Unterstüt-
zung des Stadtpolizeikom-
mandos)

6 (–) keine

18. September 2014 Europa League RB Salz-
burg – Celtic Glasgow

Fußballspiel im Gesamteinsatzbe-
fehl integriert

Gesamteinsatzbefehl 
LPD Salzburg (Besondere 
 Aufbauorganisation)

256 (155) 385 Stunden, 
10.010 EUR

11. Oktober 2014 Kundgebung Kurden 
gegen IS–Terror  
(Kobane)

Versammlung LPD Salzburg (SVA) in 
Kurzform per Mail

kein schriftlicher Einsatz-
befehl (Vorbesprechung 
des Einsatzes)

60 (–) keine

22. November 2014 Bundesliga Grödig – 
Rapid

Fußballspiel kein schriftlicher Be-
hördenauftrag – 
Grund auftrag BH Salz-
burg Umgebung

Einsatzbefehl Bezirkspoli-
zeikommando Salzburg 
Umgebung

134 (120) 225 Stunden, 
5.850 EUR

6. Jänner 2015 Schispringen Bischofs-
hofen

Sportveran-
staltung außer 
Fußball

kein eigener Behörden-
auftrag, Beauftragung 
der Polizei im Rahmen 
Anordnung Überwa-
chung

Einsatzbefehl Bezirkspoli-
zeikommando St. Johann 
im Pongau

116 (70) 280 Stunden, 
7.992 EUR

23. Jänner 2015 Kundgebung gegen 
Burschenschaften

Versammlung LPD Salzburg (SVA) in 
Kurzform per Mail

kein Einsatzbefehl  
(Einsatzkräfte zur Unter-
stützung des Stadtpolizei-
kommandos)

33 (–) keine

8. August 2015 Walser Dorffest Veranstaltung 
sonstige

kein schriftlicher Be-
hördenauftrag

Einsatzbefehl Bezirkspoli-
zeikommando Salzburg 
Umgebung

11 (11) 42,5 Stunden, 
2.210 EUR

28. November 2015 Bundesliga Grödig – 
RB Salzburg 

Fußballspiel kein schriftlicher Be-
hördenauftrag – 
Grundauftrag BH Salz-
burg Umgebung

Einsatzbefehl Bezirkspoli-
zeikommando Salzburg 
Umgebung

18 (15) 35,5 Stunden, 
923 EUR
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Datum Veranstaltung Kategorie Behördenauftrag Einsatzbefehl
Eingesetzte Exeku

tivbedienstete  
(davon verrechnet)

Verrechnete 
Überwachungs  

ge bühren

22. Jänner 2016 Kundgebung gegen 
Rechtsextremismus

Versammlung LPD Salzburg (SVA) in 
Kurzform per Mail

kein Einsatzbefehl (Ein-
satzkräfte zur Unterstüt-
zung des Stadtpolizeikom-
mandos)

29 (–) keine

1. April 2016 Eishockey EC RB Salz-
burg – HC Znojmo 

Sportveran-
staltung außer 
Fußball

kein eigener Behörden-
auftrag, Beauftragung 
der Polizei im Rahmen 
Anordnung Überwa-
chung

kein schriftlicher Einsatz-
befehl (Überwachung auf-
grund behördlicher 
 Anordnung)

6 (6) 25 Stunden, 
690 EUR

7. Mai 2016 Bundesliga RB Salzburg 
– Sturm Graz

Fußballspiel kein schriftlicher 
 Behördenauftrag – 
Grundauftrag BH Salz-
burg Umgebung

Einsatzbefehl Bezirks-
polizeikommando Salz-
burg Umgebung

87 (65) 160 Stunden, 
4.160 EUR

20. Mai 2016 Erste Liga Austria Salz-
burg – Austria Luste-
nau

Fußballspiel kurzer Auftrag an 
Stadtpolizeikommando 
Salzburg per Mail

Einsatzbefehl Stadt-
polizeikommando 
 Salzburg

44 (6) 31,5 Stunden, 
819 EUR

24. Juli 2016 1000 Kreuze Marsch 
und Gegendemonstra-
tionen

Versammlung LPD Salzburg (SVA) Einsatzbefehl Stadtpolizei-
kommando Salzburg

95 (–) keine

24. August 2016 Champions League 
RB Salzburg – Dinamo 
Zagreb

Fußballspiel im Gesamteinsatz-
befehl integriert

Gesamteinsatzbefehl 
LPD Salzburg (Besondere 
Aufbauorganisation)

645 (250) 690 Stunden, 
20.500 EUR

Quellen: LPD Salzburg; RH
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Tabelle C: Einsätze Tirol

Datum Veranstaltung Kategorie Behördenauftrag Einsatzbefehl
Eingesetzte Exeku

tivbedienstete  
(davon verrechnet)

Verrechnete 
Überwachungs  

ge bühren

12. bis  
13. Jänner 2013

Schi Weltcup St. Anton Sportver-
anstaltung 
 außer Fußball

kein eigener Behörden-
auftrag, Beauftragung 
der Polizei im Rahmen 
Anordnung Überwa-
chung

Befehl Bezirkspolizeikom-
mando Landeck

56 (32) 202 Stunden, 
5.653 EUR

4. Mai 2013 Regionalliga Wattens – 
Austria Salzburg

Fußball kein eigener Behörden-
auftrag, Beauftragung 
der Polizei im Rahmen 
Anordnung Überwa-
chung

Einsatzbefehl Bezirkspoli-
zeikommando Innsbruck

113 (62) 279 Stunden, 
5.604 EUR

14. September 2013 Bundesliga FC Wacker 
Innsbruck – Rapid 
Wien

Fußball kein eigener Behörden-
auftrag, Beauftragung 
der Polizei im Rahmen 
Anordnung Überwa-
chung

Einsatzbefehl Stadtpolizei-
kommando Innsbruck 
(Rahmenbefehl Gesamt-
saison)

133 (90) 360 Stunden,  
7.848 EUR

29. bis  
30. November 2013

Treffen Burschenschaf-
ten und Gegende-
monstrationen

Versammlung LPD Tirol (Landesamt 
Verfassungsschutz) 

Gesamteinsatzbefehl 
Stadtpolizeikommando 
Innsbruck (Besondere 
Aufbauorganisation)

234 (–) keine

31. Dezember 2013 Silvesterfeiern Veranstaltung 
sonstige

keiner Befehl Stadtpolizeikom-
mando Innsbruck

60 (–) keine

24. bis  
26. Jänner 2014

Schi Weltcup Kitzbühel Sportveran-
staltung außer 
Fußball

kein eigener Behörden-
auftrag, Beauftragung 
der Polizei im Rahmen 
Anordnung Überwa-
chung

Rahmeneinsatz– und Zu-
teilungsdienstanweisung 
LPD Tirol

113 (55) 761,5 Stunden, 
18.692 EUR

24. bis 
25. Mai 2014

Rockfestival Steinach 
am Brenner

Veranstaltung 
sonstige

kein eigener Behörden-
auftrag, Beauftragung 
der Polizei im Rahmen 
Anordnung Überwa-
chung

Einsatzbefehl Bezirkspoli-
zeikommando Innsbruck

34 (34) 344 Stunden, 
13.777 EUR 

 (offen, Veran-
stalter in 
 Konkurs)

5. Juli 2014 Testspiel FC Wacker 
Innsbruck – Ajax Ams-
terdam

Fußball kein eigener Behörden-
auftrag, Beauftragung 
der Polizei im Rahmen 
Anordnung Überwa-
chung

Einsatzbefehl Bezirkspoli-
zeikommando Schwaz

36 (20) 60 Stunden, 
1.560 EUR

11. November 2014 Kundgebung gegen 
 Faschismus anlässlich 
Veranstaltung FPÖ

Versammlung LPD Tirol (SVA) Einsatzbefehl Stadtpolizei-
kommando Innsbruck

71 (–) keine

16. bis  
17. Jänner 2015

Air & Style Sportveran-
staltung außer 
Fußball

kein schriftlicher Be-
hördenauftrag, Auf-
träge in Einsatzbefehl 
integriert

Einsatzbefehl Stadtpolizei-
kommando Innsbruck

102 (66) 462 Stunden, 
13.910 EUR

1. bis 2. Mai 2015 Gauderfest Zell am Zil-
ler

Veranstaltung 
sonstige

kein eigener Behörden-
auftrag, Beauftragung 
der Polizei im Rahmen 
Anordnung Überwa-
chung

Einsatzbefehl Bezirkskom-
mando Schwaz

20 (20) 164 Stunden, 
7.988 EUR

15. bis 
16. Mai 2015

Konzerte in Kufstein Veranstaltung 
sonstige

kein eigener Behörden-
auftrag, Beauftragung 
der Polizei im Rahmen 
Anordnung Überwa-
chung

Einsatzbefehl Bezirkspoli-
zeikommando Kufstein

12 (6) 93 Stunden, 
3.182 EUR

30. Juli 2015 Europa League Altach – 
Vitoria Guimaraes

Fußball kein eigener Behörden-
auftrag, Beauftragung 
der Polizei im Rahmen 
Anordnung Überwa-
chung

Einsatzbefehl Stadtpolizei-
kommando Innsbruck 
(Rahmenbefehl Gesamt-
saison)

100 (65) 227,5 Stunden, 
5.915 EUR
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Datum Veranstaltung Kategorie Behördenauftrag Einsatzbefehl
Eingesetzte Exeku

tivbedienstete  
(davon verrechnet)

Verrechnete 
Überwachungs  

ge bühren

18. Dezember 2015 Demonstrationsmarsch 
„Ein Fest mit und für 
Fremde“

Versammlung Auftrag Überwachung 
mittels PAD (elektroni-
sches Aktenbearbei-
tungssystem des BMI)

Einsatzbefehl Stadtpolizei-
kommando Innsbruck

23 (–) keine

22. bis  
24. Jänner 2016

Schi Weltcup Kitzbühel Sportveran-
staltung außer 
Fußball

BH Kitzbühel Rahmendienstanweisung 
LPD Tirol (Besondere Auf-
bauorganisation)

119 (71) 792,5 Stunden, 
21.949 EUR

4. März 2016 Erste Liga FC Wacker 
Innsbruck – LASK

Fußball kein eigener Behörden-
auftrag, Beauftragung 
der Polizei im Rahmen 
Anordnung Überwa-
chung

Einsatzbefehl Stadtpolizei-
kommando Innsbruck 
(Rahmenbefehl Gesamt-
saison)

110 (60) 420 Stunden, 
6.720 EUR

17. April 2016 Kundgebung türkischer 
Organisationen

Versammlung LPD Tirol (SVA) Einsatzbefehl Stadtpolizei-
kommando Innsbruck

55 (–) keine

24. April 2016 Kundgebung gegen 
Grenzschließungen am 
Brenner

Versammlung BH Innsbruck Einsatzbefehl Bezirkspoli-
zeikommando Innsbruck, 
Einsatzabschnittsbefehl 
Großer Sicherheits– und 
Ordnungsdienst LPD Tirol 
(Einsatz–, Grenz– und 
Fremdenpolizeiliche 
 Abteilung)

322 (–) keine

30. April 2016 Saisonabschlusskonzert 
Ischgl

Veranstaltung 
sonstige

kein eigener Behörden-
auftrag, Beauftragung 
der Polizei im Rahmen 
Anordnung Überwa-
chung

Befehl Bezirkspolizei-
kommando Landeck

20 (17) 93,5 Stunden, 
3.179 EUR 

13. Mai 2016 Innenministertreffen 
am Brenner

Veranstaltung 
sonstige

LPD Tirol (Landesamt 
Verfassungsschutz)

keiner (Einsatz gemäß 
 Behördenauftrag Landes-
amt Verfassungsschutz)

7 (–) keine

7. August 2016 Regionalliga Kufstein – 
Austria Salzburg

Fußball kein eigener Behörden-
auftrag, Beauftragung 
der Polizei im Rahmen 
Anordnung Überwa-
chung

Einsatzbefehl Bezirkspoli-
zeikommando Kufstein

73 (40) 90 Stunden, 
4.680 EUR

Quellen: LPD Tirol; RH
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Tabelle D: Einsätze Wien

Datum Veranstaltung Kategorie Behördenauftrag Einsatzbefehl
Eingesetzte Exeku

tivbedienstete  
(davon verrechnet)

Verrechnete 
Überwachungs 

ge bühren

30. März 2013 Konzert Justin Bieber, 
Stadthalle

Veranstaltung 
sonstige

LPD Wien (Polizeikom-
missariat Fünfhaus)

kein schriftlicher Einsatz-
befehl (Überwachung auf-
grund behördlicher An-
ordnung)

17 (17) 93,5 Stunden,  
3.088 EUR

4. Mai 2013 Kundgebung für Zulas-
sung Cannabis

Versammlung kein schriftlicher Be-
hördenauftrag

LPD Wien Einsatzabteilung 126 (–) keine

28. Mai 2013 Meisterfeier Austria 
Wien

Veranstaltung 
sonstige

LPD Wien (Polizeikom-
missariat Innere Stadt)

LPD Wien Einsatzabteilung 
(Besondere Aufbauorgani-
sation)

206 (50) 325 Stunden, 
9.808 EUR

7. September 2013 Freundschaftsspiel 
 Rapid Wien – FC Nürn-
berg

Fußball LPD Wien (Polizeikom-
missariat Fünfhaus)

Stadtpolizeikommando 
Fünfhaus

127 (120) 875,5 Stunden, 
27.021 EUR

28. September 2013 Bundesliga Rapid Wien 
– WAC

Fußball LPD Wien (Zentrale Ko-
ordination)

Stadtpolizeikommando 
Fünfhaus

210 (92) 627 Stunden, 
13.799 EUR

16. Dezember 2013 Kundgebungen anläss-
lich Angelobung Bun-
desregierung

Versammlung LPD Wien (Landesamt 
Verfassungsschutz)

Stadtpolizeikommando In-
nere Stadt (Besondere 
Aufbauorganisation)

231 (–) keine

24. Jänner 2014 Eishockey Vienna Capi-
tals – HC Bozen Südti-
rol

Sportveran-
staltung außer 
Fußball

kein schriftlicher Be-
hördenauftrag

Stadtpolizeikommando 
Donaustadt

22 (12) 41,5 Stunden, 
905 EUR

24. Jänner 2014 Gegenkundgebungen 
zum Wiener Akademi-
kerball

Versammlung LPD Wien (Landesamt 
Verfassungsschutz)

LPD Wien Einsatzabteilung 
(Besondere Aufbauorgani-
sation)

2.715 (–) keine

7. Februar 2014 Kundgebung für Rück-
tritt Polizeipräsident 
Pürstl

Versammlung LPD Wien (Landesamt 
Verfassungsschutz)

LPD Wien Einsatzabteilung 
(Besondere Aufbauorgani-
sation)

508 (–) keine

11. Mai 2014 Bundesliga Austria 
Wien – Sturm Graz

Fußball LPD Wien (Polizeikom-
missariat Favoriten)

Stadtpolizeikommando 
Favoriten

319 (46) 192 Stunden, 
5.347 EUR

28. Juli 2014 Räumung Pizzeria 
 Anarchia

Veranstaltung 
sonstige

LPD Wien (Landesamt 
Verfassungsschutz)

LPD Wien Einsatzabteilung 
(Besondere Aufbauorgani-
sation)

1.457 (–) keine

10. Oktober 2014 Kundgebung Solidarität 
mit Kobane

Versammlung LPD Wien (Landesamt 
Verfassungsschutz)

LPD Wien Einsatzabteilung 
(Besondere Aufbauorgani-
sation)

646 (–) keine

13. bis  
16. Oktober 2014

Irankonferenz und Pro-
testkundgebungen

Staatsbesuch/
Konferenz

LPD Wien (Landesamt 
Verfassungsschutz)

Durchführungsplan 
 (Einsatz gemäß Behörden-
auftrag)

331 (–) keine

9. November 2014 Bundesliga Rapid Wien 
– Austria Wien

Fußball LPD Wien (Polizeikom-
missariat Meidling für  
Brigittenau)

Stadtpolizeikommando 
Brigittenau (Besondere 
Aufbauorganisation)

503 (200) 712 Stunden, 
24.802 EUR

12. Jänner 2015 Sicherheitsmaßnah-
men nach Terroran-
schlägen in Paris 
 (Einkaufsstraßen, 
Bahnhöfe)

Veranstaltung 
sonstige

Anordnung BMI LPD Wien Einsatzabteilung 82 (–) keine

14. Jänner 2015 Sondersitzung Natio-
nalrat

Veranstaltung 
sonstige

LPD Wien (Landesamt 
Verfassungsschutz)

kein schriftlicher Einsatz-
befehl (Sicherung im Zuge 
des Objektschutzes)

43 (–) keine

17. Jänner 2015 Thora–Rollen–Einwei-
hung

Veranstaltung 
sonstige

LPD Wien (Landesamt 
Verfassungsschutz)

kein schriftlicher Einsatz-
befehl (Einsatz gemäß Be-
hördenauftrag)

17 (–) keine

21. Februar 2015 Landesliga SC Kaiser-
ebersdorf–Srbija 08 – 
SV Albania

Fußball LPD Wien (Landesamt 
Verfassungsschutz) – 
Mail und Polizeikom-
missariat Floridsdorf

Stadtpolizeikommando 
Floridsdorf

152 (30) 120 Stunden, 
3.120 EUR

27. März 2015 Besuch Geert Wilders 
mit Gegenkundgebun-
gen

Versammlung LPD Wien (Landesamt 
Verfassungsschutz)

LPD Wien Einsatzabteilung 
(Besondere Aufbauorgani-
sation)

248 (–) keine
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Datum Veranstaltung Kategorie Behördenauftrag Einsatzbefehl
Eingesetzte Exeku

tivbedienstete  
(davon verrechnet)

Verrechnete 
Überwachungs 

ge bühren

29. Juli 2015 Champions League 
 Rapid Wien – Ajax 
Amsterdam

Fußball LPD Wien (Polizeikom-
missariat Brigittenau)

LPD Wien Einsatzabteilung 
(Besondere Aufbauorgani-
sation)

1.053 (253) 1.645,5 Stun-
den, 47.817 EUR

13. September 2015 Kundgebungen zum 
Konflikt Türkei – Kur-
den

Versammlung LPD Wien (Landesamt 
Verfassungsschutz)

LPD Wien Einsatzabteilung 
(Besondere Aufbauorgani-
sation)

585 (–) keine

13. November 2015 Kundgebung des Ver-
eins gegen Tierfabriken

Versammlung kein schriftlicher Be-
hördenauftrag

Stadtpolizeikommando Jo-
sefstadt

67 (–) keine

24. Jänner 2016 Eishockey Vienna Capi-
tals – BW Linz

Sportveran-
staltung außer 
Fußball

kein schriftlicher Be-
hördenauftrag (nur bei 
internationalen Spie-
len)

Stadtpolizeikommando 
Donaustadt

27 (16) 60 Stunden, 
2.040 EUR

16. April 2016 Kundgebung PEGIDA 
und Gegenkundgebung

Versammlung LPD Wien (Landesamt 
Verfassungsschutz)

LPD Wien Einsatzabteilung 
(Besondere Aufbauorgani-
sation)

192 (–) keine

8. Mai 2016 Fest der Freude Veranstaltung 
sonstige

LPD Wien (Landesamt 
Verfassungsschutz)

Stadtpolizeikommando In-
nere Stadt

38 (–) keine

11. Juni 2016 Kundgebung Identitäre 
und Gegenkundgebung

Versammlung LPD Wien (Landesamt 
Verfassungsschutz)

LPD Wien Einsatzabteilung 
(Besondere Aufbauorgani-
sation)

1.080 (–) keine

24. bis 26. Juni 2016 Donauinselfest Veranstaltung 
sonstige

LPD Wien (Polizeikom-
missariat Floridsdorf)

LPD Wien (Einsatzstab – 
Besondere Aufbauorgani-
sation)

2.118 (–) keine

2. Juli 2016 Kundgebung für Paläs-
tina und Gegenkundge-
bung

Versammlung LPD Wien (Landesamt 
Verfassungsschutz)

Stadtpolizeikommando Jo-
sefstadt

197 (–) keine

19. bis  
22. August 2016

Neustifter Kirtag Veranstaltung 
sonstige

LPD Wien (Polizeikom-
missariat Döbling)

Stadtpolizeikommando 
Döbling

139 (70) 424 Stunden, 
18.412 EUR

28. Juli 2016 Europa League Austria 
Wien – Spartak Trnava

Fußball LPD Wien (Polizeikom-
missariat Brigittenau)

Stadtpolizeikommando 
Brigittenau (Besondere 
Aufbauorganisation)

638 (153) 953 Stunden, 
25.670 EUR

18. September 2016 Bundesliga Rapid Wien 
– Mattersburg

Fußball LPD Wien (Polizeikom-
missariat Fünfhaus)

Stadtpolizeikommando 
Fünfhaus

187 (80) 220 Stunden, 
7.116 EUR

6. Oktober 2016 WM–Qualifikation 
2018 Österreich – 
Wales

Fußball LPD Wien (Polizeikom-
missariat Brigittenau)

Stadtpolizeikommando 
Brigittenau 

244 (103) 618 Stunden, 
17.304 EUR

Quellen: LPD Wien; RH
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Anhang 3

Regelungen des BMI

Tabelle E: Regelungen des BMI zum Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst

Bereich Regelungen

Organisation und Ablauf –  Erlass zum Großen Sicherheitspolizeilichen Ordnungsdienst, Stand: 6. September 2016 

–  Sportgroßveranstaltungen mit sicherheitspolizeilicher Relevanz  
(Handbuch Sportveranstaltungen), Stand: 17. März 2016 

–  Richtlinie für das Führungssystem der Sicherheitsexekutive in besonderen Lagen  
(Richtlinie Führungssystem Besondere Lagen), Stand: 27. Juni 2013 

–  Handbuch für die Leitung eines Stabes im Rahmen einer Besonderen Aufbauorganisation, 
Stand: November 2013 

–  Polizeitaktik – Grundzüge des Großen Sicherheits– und Ordnungsdienstes (GSOD)  
(Handbuch Großer Sicherheitspolizeilicher Ordnungsdienst), Stand: 29. Mai 1987 

Einsatz und Ausbildung –  Grundsatzerlass für das Einsatztraining, Organisation und Durchführung, Stand: 3. Jän-
ner 2013; Richtlinien für das Einsatztraining, Stand: 3. Jänner 2013; Einsatz– und Ausbil-
dungsrichtlinien für den Tränengas Punktbeschuss, Stand: 26. Mai 2010; Einsatz– und Aus-
bildungsrichtlinien für die Verwendung des Teleskop–Einsatzstockes TES für die 
Ordnungsdienstpolizei, Stand: 17. März 2008

–  Einsatz– und Ausbildungsrichtlinien für das große Pfefferspraygebinde, Stand: 4. April 2008 
Einsatz– und Ausbildungsrichtlinien für den Tränengas Flächenbeschuss,  
Stand: 19. Mai 2008 Ausbildungsvorschrift für das Feuerimpulslöschgerät TROOPER S.I.S, 
Stand: 22. November 2006 

Berichterstattung –  Reflexion und Evaluierung von Amtshandlungen und Einsätzen, Stand: 29. Oktober 2012

–  Grundsatzerlass Waffengebrauchsanalyseverfahren, Stand: 9. Februar 2011

–  Sicherheits– und kriminalpolizeiliche Berichterstattungsvorschrift, Stand: 17. Juni 2005

Quellen: BMI; RH
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Tabellen und Grafiken

Wien, im März 2018 
Die Präsidentin:

Dr. Margit Kraker
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